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 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Das Straßenbauamt Schwerin, Projektgruppe Großprojekte, plant den Neubau der B 110 

als Umgehungsstraße der Darguner Innenstadt. Der Bau der Ortsumgehung ist Bestandteil 

des Bundesverkehrswegeplans 2030 für das Land Mecklenburg-Vorpommern.  

Die Bundesstraße B 110 und die Landesstraße L 20 sind die wichtigsten Verbindungen zu 

den Nachbarstädten Demmin, Neukalen und Gnoien sowie zu den Oberzentren Rostock 

und Greifswald. Alle klassifizierten Straßen führen sternförmig auf die Stadt zu und werden 

in der nahezu beidseitig bebauten Ortsdurchfahrt der B 110 gebündelt. Die B 110 wird als 

innerörtliche Verbindungsstraße, als einzige leistungsfähige Straße in Ost-West-Richtung 

und als Erschließungsstraße für die angrenzenden Läden und das Gewerbe genutzt. Es 

besteht eine starke Überlagerung des Ziel- und Quellverkehrs durch den Durchgangsver-

kehr, wodurch es zu Behinderungen im Verkehrsfluss kommt. Durch die kurvenreiche Li-

nienführung bei geringer Fahrbahnbreite werden zeitweise Nebenanlagen (Borde) von 

Lastzügen überfahren. Schächte der Regenwasser- bzw. Schmutzwasserkanäle in der 

Rollspur verursachen durch die Erschütterung beim Überfahren Lärmbelastungen und zie-

hen vereinzelt Spurrinnenbildung nach sich. 

Das gesamte Bauvorhaben umfasst die nördliche Umfahrung der Innenstadt und ermög-

licht eine Verkürzung der bisherigen Fahrstrecke. Die neu zu bauende Straße dient der 

Herstellung einer leistungsfähigen Fernstraßenverbindung. Sie soll ferner eine spürbare 

Entlastung der Darguner Ortschaft bewirken. 

Im vorliegenden Fachbeitrag erfolgt eine Prüfung der Vereinbarkeit des geplanten Vorha-

bens mit den Umweltzielen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), deren An-

forderungen in das Wasserhaushaltsgesetz aufgenommen (§§ 27, 44, 47 WHG) und in 

nationales Recht umgesetzt worden sind. Ziel der Unterlage ist es, die aus wasserrechtli-

cher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zusammenzufassen und zu bewerten, ob es vor-

habenbedingt zu einer Verschlechterung des Zustands eines Wasserkörpers kommen 

kann und/oder das Vorhaben die fristgerechte Erreichung eines guten Zustands/Potenzials 

von Wasserkörpern gefährdet. 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments 

und des Rates der Europäischen Union) stellt Wasser als schützenswertes Gut in den Vor-

dergrund und schafft einen Ordnungsrahmen zum Schutz der Gewässer. Die Umsetzung 

in nationales Recht erfolgte in Deutschland über das Wasserhaushaltsgesetz (WHG - 

BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254). 

In diesem sind ebenfalls die Bewirtschaftungsziele für Oberflächen- und Grundwasserkör-

per (§ 27, § 47 WHG) festgelegt. 

Die Bewirtschaftungsziele dienen dazu, die Zustände der Oberflächen- und Grundwasser-

körper zu erhalten bzw. zu verbessern. Der Begriff Gewässerzustand ist in § 3 Nr. 8 WHG 

als die auf Wasserkörper bezogenen Gewässereigenschaften, heißt als ökologischer, che-

mischer oder mengenmäßiger Zustand eines Wasserkörpers definiert. 

Die Bewirtschaftungsziele sind strikt zu beachten und in Genehmigungsverfahren zu prü-

fen. Ein Verstoß gegen die Umweltziele führt – vorbehaltlich der Gewährung einer Aus-

nahme – zur Unzulässigkeit des Vorhabens (EuGH, U. v. 01.07.2015, Rs. C-461/13). Mit 

dem EuGH-Urteil vom Juli 2015 wurde das Verschlechterungsverbot dahingehend konkre-

tisiert, dass dieses auf eine Verschlechterung „mindestens einer der relevanten Qualitäts-

komponenten“. abzielt. Beachtlich in diesem Zusammenhang ist auch das Elbvertiefungs-

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (7 A 2.15 (7 A 14.12) Urteil vom 09.02.2017), wel-

ches die wesentlichen Leitsätze des vorgenannten EuGH-Urteils zugrunde legt. Die Be-

wirtschaftungsziele für das Grundwasser werden ebenfalls als strikte Vorgaben gewertet. 

Nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i WRRL sind die Mitgliedstaaten „in Bezug auf die Um-

setzung […] eines Maßnahmenprogramms“ verpflichtet die „notwendigen Maßnahmen“ 

durchzuführen, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu 

verhindern und alle Oberflächenwasserkörper zu schützen, zu verbessern und zu sanieren, 

um einen guten Zustand zu erreichen. Anknüpfungspunkt für die Prüfung der Bewirtschaf-

tungsziele sind also in erster Linie die wasserrechtlichen Zulassungstatbestände für das 

Vorhaben bzw. seine Bestandteile. 

Das Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 

1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669 - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. 

Juli 2018, GVOBl. M-V S. 221, 228) enthält ebenfalls Regelungen mit Bezug zur WRRL. 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat sogenannte Rahmenkonzepti-

onen zur Bewertung des Gewässerzustands und Arbeitshilfen erstellt. Diese wurden, wo 

erforderlich, bei Erstellung des Fachbeitrags berücksichtigt. Relevant im Zusammenhang 

mit dem vorliegenden Fachbeitrag ist die LAWA-Handlungsempfehlung zum Verschlech-

terungsverbot vom 16./17.03.2017. 
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1.2.1 Oberflächengewässer 

Auf Grundlage der Ermächtigung durch § 23 WHG regelt die Oberflächengewässerverord-

nung vom 20. Juni 2016 (OGewV) bundesweit einheitlich den Schutz der Oberflächenge-

wässer und setzt die EU-Vorgaben der Anhänge II und V der WRRL sowie der Richtlinie 

2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen (UQN-RL) in nationales Recht um. 

Für natürliche Wasserkörper gilt das Erhalten bzw. Erreichen eines guten ökologischen und 

guten chemischen Zustands, für künstlich und erheblich veränderte Wasserkörper gilt das 

Erhalten bzw. Erreichen eines guten ökologischen Potenzials und eines guten chemischen 

Zustandes (§ 27 Abs. 1 und 2 WHG). Für Küstengewässer seewärts der 1-sm-Grenze hin-

gegen ist lediglich das Erhalten bzw. Erreichen eines guten chemischen Zustands maßgeb-

lich (§ 44 WHG). 

Nach OGewV ist zwischen ökologischem Gewässerzustand bzw. Potenzial und chemi-

schem Gewässerzustand zu unterscheiden. Der ökologische Zustand/das ökologische Po-

tenzial wird anhand sog. Qualitätskomponenten beschrieben und anhand eines fünfstufi-

gen Klassensystems bewertet. Der chemische Zustand wird anhand der Belastung des 

Gewässers mit Schadstoffen beschrieben, für welche die OGewV Grenzwerte festlegt, und 

anhand eines zweistufigen Klassensystems bewertet. Abweichungen im Wortlaut der 

WRRL ergeben sich im WHG hinsichtlich der Bewirtschaftungsziele für oberirdische Ge-

wässer und Küstengewässer, die in § 27 und § 44 WHG getrennt geregelt werden. Die 

Umweltziele des Art. 4 Abs. 1 S. 1 Buchst. a WRRL sowie die Ausnahme des Art. 4 Abs. 7 

WRRL beziehen sich bei Oberflächengewässern räumlich auf Oberflächenwasserkörper, 

definiert nach Art. 2 Nr. 10 WRRL (umgesetzt im § 3 Nr. 6 WHG): 

„Oberflächenwasserkörper: ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflä-

chengewässers, z. B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil 

eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewässer oder ein Küstengewässer-

streifen“ 

Den Maßstab des Oberflächenwasserkörpers wählt die WRRL, da die Gewässerökologie 

ihr zentrales Anliegen ist. Die gewässerökologischen Eigenschaften können sich z.B. im 

Verlauf eines Flusses ändern. Um den ökologischen Zustand beurteilen und bewerten zu 

können, müssen Einheiten gebildet werden, die nach den gewässerökologischen und na-

turräumlichen Gegebenheiten abgrenzbar sind. Das sind Oberflächenwasserkörper, die in-

nerhalb einer Flussgebietseinheit folglich die eigentlichen Bewirtschaftungseinheiten bil-

den. 
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Verschlechterungsverbot 

Der EuGH hat den Verschlechterungsbegriff in Bezug auf den ökologischen Zustand bzw. 

das ökologische Potenzial von Oberflächengewässern definiert (EuGH, U. v. 01.07.2015, 

Rs. C-461/13, DVBL 2015, 1044). Er versteht unter einer Verschlechterung den Fall, dass  

„sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der RL 

um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-

schlechterung der Einstufung des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt. Ist jedoch 

die betreffende Qualitätskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten 

Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine »Verschlechte-

rung des Zustands« eines Oberflächenwasserkörpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst, 

a Ziff. i dar.“ 

Zentraler inhaltlicher Maßstab sind demnach die Qualitätskomponenten nach Anhang V 

WRRL bzw. Anlage 3 OGewV. Der Fachbeitrag richtet die Beschreibung des Ist-Zustands 

und die Auswirkungsprognose daher an diesen Qualitätskomponenten aus. In Anlage 3 

der OGewV wird zwischen biologischen, hydromorphologischen und chemischen und all-

gemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten unterschieden (Anhang 1.1). 

Die zu berücksichtigenden Qualitätskomponenten sind abhängig vom jeweiligen Gewäs-

sertyp (Flüsse, Seen, Übergangs-, Küstengewässer). Es gibt fünf Zustandsklassen für den 

ökologischen Zustand (sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend oder schlecht), fünf für das 

ökologische Potenzial (höchstes, gutes, mäßiges, unbefriedigendes oder schlechtes Po-

tenzial), § 5 Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 S. 2 OGewV. 

Zunächst werden die biologischen Qualitätskomponenten in eine der Klassen eingestuft. 

Die hydromorphologischen Qualitätskomponenten sowie die entsprechenden allgemeinen 

physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten in Verbindung mit Anlage 7 OGewV sind 

bei der Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten unterstützend heranzuziehen, 

§ 5 Abs. 4 S. 2 OGewV. 

Maßgebend für die Einstufung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials ist das schlech-

teste Ergebnis einer der biologischen Komponenten, § 5 Abs. 4 S. 1 OGewV. Ist der öko-

logische Zustand danach gut und besser, ist zu prüfen, ob die Umweltqualitätsnormen für 

die flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV eingehalten sind. Ist das 

nicht der Fall, wird der ökologische Zustand auf mäßig herabgestuft, § 5 Abs. 5 OGewV. 

Die Umweltziele der WRRL sind nur dann erreicht, wenn sowohl der ökologische Zustand/ 

das ökologische Potenzial als auch der chemische Zustand eine mindestens gute Bewer-

tung aufweisen (vgl. Abbildung 1, Anlehnung an Schema aus Bericht zum Überwachungs-

programm nach Artikel 8 der Richtlinie 2000/60/EG in der Flussgebietseinheit 

Warnow/Peene 2007, bearbeitet nach KRAUSE & DE WITT 2016). Ein guter Gesamtzustand 

kann demnach nur erreicht werden, wenn sowohl der ökologische als auch der chemische 

Zustand gut sind (KRAUSE & DE WITT 2016). 
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Abbildung 1: Schema zur Bewertung von Oberflächenwasserkörpern 

Der § 6 OGewV sieht zwei Stufen zur Bewertung des chemischen Zustands vor. Werden 

alle Umweltqualitätsnormen erfüllt, ist der chemische Zustand gut. Wird auch nur eine Um-

weltqualitätsnorm für einen Stoff verfehlt, ist der chemische Zustand nicht gut. 

Für den chemischen Zustand hat die Rechtsprechung den Verschlechterungsbegriff bisher 

nicht definiert. Der EuGH hat lediglich angedeutet, dass der Verschlechterungsbegriff im 

Hinblick auf einen Stoff auszulegen ist (EuGH, U. v. 01.07.2015, Rs. C-461/13, DVBl 2015, 

1044, 1048). Für sog. prioritäre Schadstoffe, bestimmte andere Schadstoffe und Nitrat le-

gen die WRRL bzw. die RL 2008/105/EG bzw. Anlage 8 OGewV Umweltqualitätsnormen 

(Grenzwerte) fest. Die Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe werden darin als Jah-

resdurchschnittswert, zulässige Höchstkonzentration oder Biota-UQN angegeben. Zu be-

achten ist, dass der EuGH bereits bei der Verschlechterung eines vorhabenbedingt be-

troffenen Teilbereichs eines Oberflächenwasserkörpers das Vorliegen der Ausnahmevo-

raussetzungen prüfte (EuGH, U. v. 04.05.2016, Rs. C- 346/14, DVBl 2016, 909, 911). Auch 

in seinem vorhergehenden Urteil zur Weservertiefung wurde betont, dass nicht erst bei 

einer Verschlechterung des Wasserkörpers insgesamt eine Verschlechterung vorliege, 

vielmehr die Verschlechterung einer Qualitätskomponente ausreiche (EuGH, U. v. 

01.07.2015, Rs. C. 461/13, DVBl 2015, 1044). 
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In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich auch vorübergehende Auswirkungen als Ver-

schlechterung zu werten. Bewältigt das Gewässer mögliche Beeinträchtigungen jedoch  

 im Rahmen seiner natürlichen Dynamik 

 innerhalb von kurzer Zeit 

 unter Ausschöpfung aller Vermeidungs- und Verminderungsmöglichkeiten  

 ohne erforderliche Verbesserungsmaßnahme  

werden vorübergehende Auswirkungen nicht als Verschlechterung gewertet. Für die 

Frage, ob eine Auswirkung vorübergehend ist oder nicht, ist auf die Intervalle für die Über-

wachung abzustellen, vgl. Nr. 4 Anlage 10 OGewV und Anlagen 3 und 4 GrwV (vgl. OVG 

Hamburg, U. v. 18.01.2013, Az. 5 E 11/08, Juris Rn. 290; VG Oldenburg, U. v. 30.06.2014, 

Az. 5 A 4319/12, DVBl 2014, 1271, 1276; CIS Guidance Document No. 20, S. 25; 

BORCHARDT et al., UBA-Texte 25/2014, S. 70 mit Fn. 114). Vorübergehende nachteilige 

Auswirkungen werden ferner dann nicht als Verschlechterung gewertet, wenn sie bei Um-

setzung von landschaftspflegerischen oder Kohärenzmaßnahmen auftreten, die dazu die-

nen, um einen guten Gewässerzustand zu erreichen. 

Der vorliegende Fachbeitrag setzt sich zunächst mit den vorhabenbedingten Beeinträchti-

gungen in den betroffenen Teilbereichen des Wasserkörpers auseinander. Im Anschluss 

daran wird prognostiziert und bewertet, wie sich das Vorhaben auf den Zustand des ge-

samten Wasserkörpers auswirkt, d.h. ob das Vorhaben eine Verschlechterung des Was-

serkörpers als solches bedeutet. Unter einer Verschlechterung des chemischen Zustands 

ist einerseits der Fall zu verstehen, dass infolge des Vorhabens die Umweltqualitätsnorm 

für einen bestimmten Stoff überschritten wird. Eine Verschlechterung liegt andererseits 

auch dann vor, wenn eine Umweltqualitätsnorm bereits überschritten ist und sich die 

Schadstoffkonzentration für diesen Stoff infolge des Vorhabens weiter erhöht. Dabei ist es 

gleichgültig, ob der Jahresdurchschnittswert, die zulässige Höchstkonzentration oder die 

Biota-UQN nicht eingehalten wird. 

 

Verbesserungsgebot 

Das Verbesserungsgebot hat der EuGH inhaltlich nicht näher konkretisiert. Es ist zu prüfen, 

ob das Vorhaben das Erreichen eines guten ökologischen Zustands/ökologischen Poten-

zials und eines guten chemischen Zustands eines Oberflächengewässers zu dem nach 

der RL maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet (EuGH, U. v. 01.07.2015, DVBl 2015, 1044). 

Laut Bundesverwaltungsgericht entfaltet das Verbesserungsgebot nur dann eine Sperrwir-

kung, „wenn sich absehen lässt, dass die Verwirklichung eines Vorhabens die Möglichkeit 

ausschließt, die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie … fristgerecht zu erreichen“ 

(BVerwG, U. v. 11.08.2016, W + B 2016, 199, 201). 
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Umsetzung der Bewirtschaftungsziele 

Gemäß § 27 und § 44 WHG sind die Oberflächengewässer (Seen, Flüsse, Übergangs- und 

Küstengewässer bis zur 1-sm-Grenze) so zu bewirtschaften, dass: 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermie-

den wird und 

 

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden. 

Die Bewirtschaftungsziele gelten grundsätzlich auch für kleine, nicht berichtspflichtige Ge-

wässer. Kleine Gewässer sind dann näher zu betrachten, wenn sie (un)mittelbar in einen 

gelisteten Oberflächenwasserkörper münden. Es komme darauf an, ob ihre Beeinträchti-

gung zu einer Verschlechterung des Hauptgewässers (bzw. zu einem Verstoß gegen das 

Verbesserungsgebot) führt (OVG Lüneburg, U. v. 22.04.2016, Az. 7 KS 27/15, juris Rn. 

462). 

Die Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele sind in den jeweiligen aktualisierten Maß-

nahmenprogrammen nach § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL für die Flussgebietseinheiten 

aufgeführt. Sie beinhalten eine Auflistung der rechtlichen Regelungen als grundlegende 

Maßnahmen und eine Tabellenübersicht mit den konkret umzusetzenden grundlegenden 

und ergänzenden Maßnahmen. Die Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen und 

Rechtsvorschriften ist durch die Übernahme in das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 

das Landeswassergesetz M-V vollständig erfolgt. Weitergehende Ziele und Anforderungen 

der WRRL, die über das durch die grundlegenden Maßnahmen bereits gewährleistete 

Schutzniveau hinausgehen, sind gemäß Bewirtschaftungsplan bzw. Maßnahmenpro-

gramm durch ergänzende Maßnahmen zu erreichen. 

 

1.2.2 Grundwasser 

Gemäß § 3 Nr. 3 WHG ist Grundwasser das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, 

das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht. Der mengen-

mäßige Zustand des Grundwassers im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG wird weder im 

WHG noch in der Grundwasserverordnung definiert. Nach Art. 2 Nr. 26 WRRL ist der „men-

genmäßige Zustand“ die „Bezeichnung des Ausmaßes, in dem ein Grundwasserkörper 

durch direkte und indirekte Entnahme beeinträchtigt wird“. 

Für den Bereich des Grundwassers ist ergänzend die Verordnung zum Schutz des Grund-

wassers (GrwV) vom 9. November 2010 heranzuziehen. Auch die Qualitätsbeurteilung des 

Grundwassers erfolgt nach GrwV für den jeweiligen Wasserkörper. Grundwasserkörper 

sind abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. 
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Verschlechterungsverbot 

Von einer Verschlechterung ist i. S. v. § 47 Abs.  1 Nr. 1 WHG dann auszugehen, wenn 

sich vorhabenbedingt: 

1. die Voraussetzungen für einen mengenmäßigen guten Grundwasserzustand nach 

§ 4 Abs. 2 GrwV nicht mehr gegeben wären und/oder die in Anlage 2 GrwV oder 

nach § 5 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 GrwV festgelegten Schwellenwerte überschrit-

ten werden und/oder 

 

2. ein schlechter mengenmäßiger Zustand weiter verschlechtert oder ein überschrit-

tener Schwellenwert weitergehend überschritten wird. 

Dies ist als irrelevant anzusehen, wenn die Auswirkungen des Vorhabens nur lokal und für 

den Grundwasserkörper nicht bedeutsam sind. 

Die Einstufung des mengenmäßigen Zustands erfolgt in die Klassen gut oder schlecht (§ 4 

Abs. 1 GrwV). Nach § 4 Abs. 2 GrwV ist dieser gut, wenn: 

1. die Entwicklung der Grundwasserstände oder Quellschüttungen zeigt, dass die 

langfristige mittlere jährliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasser-

dargebot nicht übersteigt und 

 

2. durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grundwasserstandes zu-

künftig nicht dazu führen, dass: 

 

a) die Bewirtschaftungsziele nach den § 27 und § 44 WHG für die Oberflächen-

gewässer, die mit dem Grundwasserkörper in hydraulischer Verbindung ste-

hen, verfehlt werden, 

 

b) sich der Zustand dieser Oberflächengewässer im Sinne von § 3 Nr. 8 WHG 

signifikant verschlechtert, 

 

c) Landökosysteme, die direkt vom Grundwasserkörper abhängig sind, signifi-

kant geschädigt werden und 

 

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen 

infolge räumlich und zeitlich begrenzter Änderungen der Grundwasserfließ-

richtung nachteilig verändert wird. 

Der chemische Zustand des Grundwassers wird im WHG, der Grundwasserverordnung 

und der Wasserrahmenrichtlinie ebenfalls nicht definiert. In Art. 2 Nr. 25 WRRL wird ledig-

lich der „gute chemische Zustand des Grundwassers“ als „der chemische Zustand eines 
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Grundwasserkörpers, der alle in der Tabelle 2.3.2 des Anhangs V aufgeführten Bedingun-

gen erfüllt“, definiert. Die GrwV normiert in § 5 in Anlehnung an Art. 3 und 4 der Richtlinie 

2006/118/EG vom 12.12.2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und 

Verschlechterung (Grundwasserrichtlinie) Kriterien für die Beurteilung des chemischen 

Grundwasserzustands und legt in Anlage 2 GrwV nach § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GrwV 

Schwellenwerte zur Beurteilung fest (Anhang 1.2). Die zuständige Behörde stuft den che-

mischen Grundwasserzustand als gut oder schlecht ein (§ 7 Abs. 1 GrwV). Der chemische 

Grundwasserzustand ist gem. § 7 Abs. 2 GrwV gut, wenn: 

1. die in Anlage 2 GrwV enthaltenen oder festgelegten Schwellenwerte an keiner 

Messstelle im Grundwasserkörper überschritten werden oder 

 

2. durch die Überwachung festgestellt wird, dass: 

 

a) es keine Anzeichen für Einträge von Schadstoffen auf Grund menschlicher 

Tätigkeiten gibt, wobei Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit bei Salzen 

allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Einträge geben, 

 

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des öko-

logischen oder chemischen Zustands der Oberflächengewässer zur Folge hat 

und dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in 

den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflä-

chengewässern führt und 

 

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schädigung un-

mittelbar von dem Grundwasserkörper abhängender Landökosysteme führt. 

Zudem sind Einträge der in der Anlage 7 GrwV genannten Schadstoffe und Schad-stoff-

gruppen (Anhang 1.3) in das Grundwasser zu verhindern (§ 13 Abs. 1 GrwV). Der Eintrag 

von Schadstoffen und Schadstoffgruppen der Liste in Anlage 8 GrwV (Anhang 1.4) in das 

Grundwasser ist zu begrenzen. 

 

Trendumkehr 

Gegenstand der Prüfung im Rahmen des Trendumkehrgebots ist nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 

WHG, ob die Umkehrung eines signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schad-

stoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten durch das Vor-

haben gefährdet ist. 

Signifikanter und anhaltender Trend ist jede statistisch signifikante, ökologisch bedeut-

same und auf anthropogene Tätigkeiten zurückzuführende Zunahme der Konzentration ei-

nes Schadstoffs oder einer Schadstoffgruppe oder eine nachteilige Veränderung eines 
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Verschmutzungsindikators im Grundwasser. Gewässerbelastungen können bereits signifi-

kant sein, bevor die Schwelle der Erheblichkeit erreicht ist. So können schon quantitativ 

geringe Einleitungen bestimmter Schadstoffe die Gewässerqualität ausschlaggebend ver-

ändern. Anhaltend bedeutet, dass die Veränderung auch über eine längere Zeit nachweis-

lich Bestand hat. Kurzfristige oder gar einmalige Erhöhungen der Belastung bleiben somit 

außer Betracht. 

Eine Trendanalyse ist nur durchführbar, sofern für zwei Drittel der Jahre Überwachungser-

gebnisse vorliegen. Dabei orientiert sich das Zeitintervall an den 6-Jahres-Zeiträumen der 

Bewirtschaftungspläne (LUNG M-V 2015A). 

 

Verbesserungsgebot 

Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 3 ist der gute mengenmäßige und chemische Zustand zu halten 

oder zu erreichen. Die zielt insbesondere auf ein Gleichgewicht zwischen Grundwasser-

entnahme und Grundwasserneubildung ab. Daher ist zu prüfen, ob das Vorhaben diesem 

Verbesserungsgebot entgegensteht und dem Bewirtschaftungsziel zu dem nach der RL 

maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet. 

Maßnahmenprogramme für Grundwasserkörper sind gemäß § 82 WHG in den entspre-

chenden aktualisierten Bewirtschaftungsplänen ausgewiesen. 

 

Umsetzung der Bewirtschaftungsziele 

Das Grundwasser ist gemäß § 47 Absatz 1 WHG so zu bewirtschaften, dass: 

1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands 

vermieden wird; 

 

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen 

auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden, 

 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden; zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleich-

gewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung. 
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1.3 Methodik und Datengrundlagen 

Die Bearbeitung erfolgt unter Beachtung der Handlungsempfehlung „Verschlechterungs-

verbot“ der Bund-/Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2017, MLU 2017). 

Im LBP-Bericht zum Vorhaben werden unmittelbare und mittelbare Auswirkungen des Vor-

habens auf verschiedene Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet. Die WRRL er-

fordert jedoch eine umfangreichere (grund-) wasserkörperbezogene Prüfung. Die durch 

das Vorhaben betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkörper werden daher spezifisch 

im Hinblick auf die Anforderungen der WRRL betrachtet. Zunächst werden als Bewertungs-

grundlage die sich aus dem Vorhaben ergebenden Wirkfaktoren sowie direkte und indi-

rekte Beeinträchtigungen auf den Wasserkörper ermittelt. Anschließend wird prognostiziert 

und bewertet, wie sich diese auf den Zustand des ggf. betroffenen Teilbereichs des Was-

serkörpers sowie den gesamten Wasserkörper auswirkt, d.h. ob dies eine Verschlechte-

rung als solches bedeutet. 

Im vorliegenden Fachbeitrag werden nachstehende Prüfschritte vollzogen. 

1.3.1 Oberflächengewässer 

Das Vorhaben und seine Auswirkungen auf den Zustand der WRRL-relevanten Wasser-

körper werden beschrieben. Als räumliche Bezugsgröße für die Auswirkungsprognose wird 

grundsätzlich der jeweilige Gewässerkörper in seiner Gesamtheit einschl. seines Einzugs-

gebietes betrachtet. Einbezogen sind damit auch kleinere Gewässer, die keinen eigenen 

Wasserkörper bilden, aber im Einzugsbereich eines Wasserkörpers liegen. Mögliche Aus-

wirkungen werden für die kleineren Gewässer ebenfalls geprüft, bewertungsrelevant wür-

den diese aber nur, wenn sich Betroffenheiten bis in einen gelisteten Oberflächenwasser-

körper hinein ergeben und auf dessen Zustand auswirken können. 

Die Beschreibung des aktuellen ökologischen und chemischen Zustands der betroffenen 

Oberflächenwasserkörper erfolgt anhand der Angaben des aktualisierten Bewirtschaf-

tungsplans für die FGE Warnow/Peene (LUNG M-V 2015A). Darüber hinaus gehende An-

gaben sind durch das StALU Mecklenburgische Seenplatte und das LUNG Mecklenburg-

Vorpommern zugearbeitet worden. Weitere Daten wurden u.a. dem Fachinformationssys-

tem Wasser des LUNG M-V (FIS WASSER 2020) sowie den Internetseiten www.wrrl-mv.de 

(LUNG M-V 2019) und www.wasserblick.net (BFG 2019) entnommen. 

Das Verschlechterungsverbot wird anhand der maßgebenden Qualitätskomponenten gem. 

OGewV (s. Tabelle 1) geprüft, indem mögliche Verschlechterungen des aktuellen Umwelt-

zustandes durch das Vorhaben bewertet werden. Dies wäre nach gesetzlichen Vorgaben 

nicht zulässig. Hierbei wird auch beurteilt, inwieweit sich negative Auswirkungen vermeiden 

bzw. mindern lassen und welche Maßnahmen hierzu erforderlich sind. 

Im Hinblick auf das Verbesserungsgebot wird beurteilt, ob durch die geplanten Änderungen 

im Zuge des Vorhabens die Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele bzw. die Umsetzung 
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der hierzu vorgesehenen Maßnahmen gefährdet ist. Grundlage hierfür bildet das Maßnah-

menprogramm für die FGE Warnow/Peene (LUNG M-V 2015B). 

Für die Oberflächenwasserkörper werden der ökologische Zustand/das ökologische Po-

tenzial und der chemische Zustand anhand der folgenden Kriterien untersucht: 

Tabelle 1: Maßgebende und unterstützende Kriterien für die Zustandsbewertung der 

Oberflächengewässer 

Kriterium OGewV 

ökologischer Zustand/ Potenzial 

biologische Qualitätskomponenten  

(maßgebend) 

Anlage 3 Abs. 1 OGewV 

Umweltqualitätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe 

(maßgebend) 

Anlage 6 OGewV 

hydromorphologische Qualitätskomponenten  

(unterstützend) 

Anlage 3 Abs. 2 OGewV 

allg. physikalisch-chemische Qualitätskomponenten  

(unterstützend) 

allgemeine physikalisch-chemische 
Qualitätskomponenten 

chemischer Zustand 

Stoffe des chemischen Zustands 

(maßgebend) 

Anlage 8 OGewV 

 

Primär bewertungsrelevant für die Einstufung des ökologischen Zustands sind die typspe-

zifischen biologischen Qualitätskomponenten. 

Die Einleitung von anfallendem Oberflächenwasser führt zu direkten Betroffenheiten hyd-

romorphologischer Parameter, wobei sich für die zusätzliche hydraulische Belastung der 

Gewässer (Wasserkörper oder Grabensystem/Vorfluter) auch größere Wirkräume ergeben 

können. 

Darüber hinaus ist mit der Einleitung ein Stoffeintrag straßenspezifischer Schadstoffe in 

die Oberflächenwasserkörper verbunden. Eine Reihe dieser straßenspezifischen Stoffe 

sind in der Anlage 6 und 7 der OGewV zur unterstützenden Beurteilung des ökologischen 

Zustandes und in der Anlage 8 OGewV zur Bewertung des chemischen Zustandes heran-

zuziehen. Die gültigen Umweltqualitätsnormen für Oberflächengewässer sowie Schwellen-

werte für Grundwasserkörper sind in Anhang 1 tabellarisch dargestellt sowie für die ent-

sprechenden Parameter bei den stofflichen Nachweisen in den Anhängen 2 und 3 aufge-

führt. Die verursachten Chlorideinträge wurden in einem gesonderten Fachgutachten (An-

hang 4) ermittelt. 

Grundlage der Berechnung und Bewertung der Konzentrationen durch straßenspezifische 

Schadstoffe in den Oberflächenwasserkörpern bilden die Hinweise der Niedersächsischen 
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Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV 2018 und 2019) sowie das Gutach-

ten „Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Straßenabflüssen“ der Ingenieur-

gesellschaft für Stadthydrologie mbH (IFS) aus dem Jahr 2018, welches von der Nieder-

sächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Auftrag gegeben wurde. Es 

dient zur Prüfung der Vereinbarkeit der bisher nach dem Emmissionsprinzip nach RAS-Ew 

bzw. RiStWag geplanten Anlagen zur Straßenentwässerung mit den Anforderungen der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 

In IFS (2018) wurden die in Straßenabflüssen in für die Umweltqualitätsnormen (UQN) der 

OGewV nennenswerten Konzentrationen vorkommenden Schadstoffe ermittelt und bisher 

gemessene Konzentrationen dieser Parameter zusammengestellt. Aus der daraus resul-

tierenden Zusammenstellung von mittleren und hohen Belastungen der Straßenabflüsse 

sowie der Feststellung von Wirkungsgraden von Regenwasserbehandlungsanlagen aus 

Literaturdaten erfolgte eine Ableitung der Ablaufkonzentrationen der Anlagen (Sedimenta-

tionsanlagen, Sedimentationsanlagen mit optimiertem Zulauf und Retentionsbodenfilteran-

lagen) bezogen auf die UQN (IFS 2018). Vor allem die ubiquitär vorkommenden PAK, ins-

besondere Benzo(a)pyren und Fluoranthen, führen aufgrund der geänderten UQN und auf-

grund der natürlich vorkommenden Konzentration zu Überschreitungen: „In der aktuellen 

OGewV (2016) sind daher die UQN für Benzo(a)pyren von 0,05 µg/l auf 0,00017 µg/l und 

für Fluoranthen von 0,1 µg/l auf 0,0063 µg/l deutlich abgesenkt worden. Nach Welker 

(2004) werden bereits im reinen Niederschlag Benzo(a)pyrenkonzentrationen von 

0,002 µg/l bis 0,05 µg/l gemessen.“ (IFS 2018). Gemäß Anlage 8 OGewV wird Benzo(a)py-

ren als Marker für die anderen, in der OGewV erfassten PAK betrachtet und nur dieser 

hinsichtlich JD-UQN bewertet. Für Fluoranthen ist in der OGewV eine separate JD-UQN 

vorgegeben. ZHK-UQN sind in der OGewV für alle dort aufgezählten PAK definiert. 

Als stofflicher Nachweis hinsichtlich der Jahresdurchschnitts-Umweltqualitätsnorm 

(JD-UQN) für den direkten Straßenabfluss wird die Gleichung 2a nach IFS (2018) herange-

zogen. Diese beschreibt die Konzentration im Oberflächenwasserkörper nach Einleitung 

des Straßenoberflächenwassers in die Vorflut. Zugrunde gelegt wird nach IFS 2018 der 

Mittelwasserabfluss des Vorfluters sowie die gesamte, an den Oberflächenwasserkörper 

angeschlossene Fahrbahnfläche, da im Jahresmittel die betriebsbedingt auftretenden stra-

ßenspezifischen Schadstoffe in die Vorflut gelangen. Der Wirkungsgrad ηRWBA findet bei 

direktem Straßenabfluss keine Anwendung. 

𝐶𝑂𝑊𝐾,𝑅𝑊 =
𝐶𝑂𝑊𝐾 · 𝑀𝑄+ 𝐵𝑅𝑊 · 𝐴𝐸,𝑏,𝑎 · (1−𝜂𝑅𝑊𝐵𝐴)     

𝑀𝑄
  Gleichung 2a 

COWK,RW in mg/l Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW 

COWK in mg/l Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK 

BRW in g/(ha*a) Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss 

AE,b,a in ha angeschlossene befestigte Fahrbahnfläche 

ηRWBA Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage  

MQ in m³/a Mittelwasserabfluss OWK 
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Für einige Schadstoffe werden nach OGewV die JD-UQN-Konzentrationen auf Schweb-

stoff bzw. Sediment bezogen (Kupfer, Chrom, Zink). Daher erfolgt hier nach IFS (2018) die 

Berechnung unter Berücksichtigung der AFS-Konzentrationen (Abfiltrierbare Stoffe) im 

Niederschlagsabfluss. Auch hier erfolgt die Betrachtung anhand der Formel für den direk-

ten Straßenabfluss entsprechend der Gleichung 3a nach IFS (2018): 

𝐶𝑠𝑒𝑑,𝑂𝑊𝐾,𝑅𝑊 =
𝑀𝑄 ·𝑆𝑂𝑊𝐾 · 𝐶𝑆𝑒𝑑,𝑂𝑊𝐾 + 𝐵𝑅𝑊  · 𝑓𝑝𝑎𝑟𝑡. · 𝐴𝐸,𝑏,𝑎 · (1−𝜂𝑅𝑊𝐵𝐴,𝐴𝐹𝑆) · 106

𝑀𝑄 ·𝑆𝑂𝑊𝐾 + 𝐵𝑅𝑊,𝐴𝐹𝑆 · 𝐴𝐸,𝑏,𝑎 · (1−𝜂𝑅𝑊𝐵𝐴,𝐴𝐹𝑆)
  Gleichung 3a 

Csed,OWK,RW in mg/kg Konzentration OWK Schwebstoff nach Einleitung RW 

Csed,OWK in mg/kg Ausgangs-Schadstoffkonzentration im Schwebstoff OWK 

SOWK in g/m³ Ausgangs-Schwebstoffkonzentration OWK 

BRW in g/(ha*a) Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss 

BRW,AFS in g/(ha*a) Spezifische AFS-Fracht 

AE,b,a in ha angeschlossene befestigte Fahrbahnfläche 

𝑓part. partikulärer Anteil  

ηRWBA,AFS Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage bezogen auf AFS 

MQ in m³/a Mittelwasserabfluss OWK 

 

Niederschlagsabflüsse mit hoher Belastung bei gleichzeitig mittleren Niedrigwasserabflüs-

sen innerhalb der Vorfluter können zur einer Überschreitung der zulässigen Höchstkon-

zentration (ZHK-UQN) führen. Dabei sind ggf. auch Überlagerungen mehrerer Einleitungen 

zu berücksichtigen. Die resultierende Schadstoffkonzentration dieses „worst-case“-Szena-

rios für den direkten Straßenabfluss wird anhand der Gleichung 4a nach IFS (2018) ermit-

telt: 

𝐶𝑂𝑊𝐾,𝑅𝑊 =
𝐶𝑂𝑊𝐾 · 𝑀𝑁𝑄+ 𝐶𝑅𝑊,ℎ𝐵  · (1−𝜂𝑅𝑊𝐵𝐴)· 𝑄𝑅𝑊

𝑀𝑁𝑄+ 𝑄𝑅𝑊
  Gleichung 4a 

COWK,RW in mg/l Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW 

COWK in mg/l  Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK 

CRW,hB in mg/l Konzentration Niederschlagsabfluss, hohe Belastung 

QRW in l/s eingeleiteter Niederschlagsabfluss 

ηRWBA Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage  

MNQ in l/s Mittlerer Niedrigwasserabfluss OWK 

 

Bei seltener auftretenden Starkregenereignissen wird von einer starken Verdünnung der 

Schadstoffe ausgegangen (erhöhter Oberflächenabfluss sowie erhöhter Abfluss innerhalb 

des Vorfluters), so dass durch den Verdünnungseffekt messbare Konzentrationserhöhun-

gen bzw. Überschreitungen der ZHK-UQN nicht zu erwarten sind. 

Die Bestimmung der einzelnen Parameter, die Herleitung der Formeln sowie die angenom-

menen Parameter (Schwebstoffgehalt, Wirkungsgrad bezogen auf den Feststoff) können 
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IFS (2018) entnommen werden. Ebenfalls in IFS (2018) angegeben sind die Werte für Wir-

kungsgrade, Schadstofffrachten und –konzentrationen (mittlere und hohe Belastung) so-

wie partikuläre Anteile. 

Die nach IFS (2018) für die stofflichen Nachweise gewählten mittleren und hohen Belastun-

gen der Straßenabflüsse basieren auf Messungen von Konzentrationen und Frachten in 

Straßenabflüssen unterschiedlich stark frequentierter Straßen (u.a. Autobahnen, Bundes-

straßen) mit einem Verkehrsaufkommen zwischen 7000 Kfz/d und 85.000 Kfz/d. Mit einem 

höheren Verkehrsaufkommen geht vermehrt eine größere Schadstoffbelastung einher (IFS 

2018). Ein direkter Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und Schadstoffkon-

zentration konnte in bisherigen Studien jedoch nicht hergestellt werden (IFS 2018). Daher 

können für den stofflichen Nachweis der Ortsumgehung Dargun (DTV etwa 3.000 KfZ/d; 

UNTERLAGE 22.1 – VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG) die ermittelten Schadstoffbe-

lastungen nicht pauschal um einen entsprechenden Faktor verringert werden. Es ist den-

noch von einer geringeren Schadstoffbelastung der Landes- und Kreisstraßen in dieser 

ländlich geprägten Region auszugehen. Daher wird für die Ortsumgehung Dargun als mitt-

lere Belastung lediglich 50 % der von IFS definierten mittleren Belastung angenommen. Als 

hohe Belastung für die Ortsumgehung Dargun wird die nach IFS (2018) aufgeführte mittlere 

Belastung zugrunde gelegt. 

Die überwiegende Mehrheit der Schadstoffe von Straßenabflüssen weisen eine hohe Par-

tikelgebundenheit auf, wodurch innerhalb der abfiltrierbaren Stoffe (AFS) vor allem der fei-

nen Feststofffraktion (< 0,063 mm) eine besondere Bedeutung zukommt (GROTEHUSMANN 

ET AL. 2017). Aus diesem Grund wird im DWA-Arbeitsblatt A 102 der als Zielgröße der 

Regenwasserbehandlung dienende Parameter AFS63 definiert. 

Betrachtet wurden für den Oberflächenwasserkörper Röcknitzbach die REZG I-A (über 

Vorfluter L 110/8) sowie V und IV (Einleitung über Vorfluter L 160) der Ortsumgehung, da 

in den anderen Entwässerungsbereichen eine Versickerung in den Untergrund über Bö-

schung und Mulden bzw. Versickerbecken vorgesehen ist. 

Für die Ausgangs-Schadstoffkonzentration des Röcknitzbaches liegen keine Daten vor. 

Aufgrund der allgemein geringen Verkehrsdichte in dieser Gegend wird eine Vorbelastung 

des Oberflächengewässers von 25 % der JD-UQN zugrunde gelegt. Für die Parameter 

Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5), Gesamtphosphor (GesamtP) so-

wie Ammoniumstickstoff (NH4-N) wurden Daten vom StALU MS zur Verfügung gestellt. Für 

die Betrachtung der PAK Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)pery-

len bezüglich der ZHK-UQN wurde die Ausgangsschadstoffkonzentration anhand der zu-

lässigen Höchstkonzentration mit 0,25*0,27 ZHK abgeschätzt und dabei das mittlere Ver-

hältnis der PAK von JD-UQN/ZHK-UQN von 0,27 berücksichtigt (NLStBV 2018). 
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Die angeschlossene Fahrbahnfläche und die eingeleiteten Niederschlagsabflüsse ergeben 

sich aus der Entwässerungsplanung (UNTERLAGE 18 – WASSERTECHNISCHE UNTERSUCHUN-

GEN). Der Mittelwasserabfluss sowie der mittlere Niedrigwasserabfluss des Röcknitzba-

ches wurde vom StALU MS zugearbeitet. 

Die Schadstoffe, die nach dem stofflichen Nachweis eine Überschreitung der JD-UQN 

und/oder der ZHK-UQN aufweisen, werden in der Auswirkungsprognose dargestellt. Die 

ermittelten resultierenden Jahresdurchschnitts- sowie Höchstkonzentrationen können An-

hang 2 und 3 entnommen werden. 

 

1.3.2 Grundwasser 

Grundlage für die Beschreibung des chemischen und mengenmäßigen Zustands des be-

troffenen Grundwasserkörpers bildet ebenfalls der aktualisierte Bewirtschaftungsplan der 

FGE Warnow/Peene (LUNG M-V 2015A/2015B). Beim LUNG M-V wurden zudem aktuelle 

Messdaten aus der Grundwasserüberwachung abgefragt. 

Für Grundwasserkörper erfolgt die Prüfung des mengenmäßigen und chemischen Zu-

stands anhand folgender Kriterien: 

 Grundwasserstand 

 Substanzen nach Anlage 2 GrwV. 

 

Folgende Bereiche sind hinsichtlich des mengenmäßigen und chemischen Zustandes als 

empfindlich bis hoch empfindlich gegenüber Wasserhaltungsmaßnahmen zu bewerten: 

 Bereiche mit geringen Grundwasserflurabständen, da diese eine hohe Bedeutung 

für Landökosysteme haben (inkl. Niedermoore) 

 Bereiche mit geringer/nicht ausgeprägter Deckschicht und geringer Flurabstände 

(< 3 m) (LAWA 2011) 

 Bereiche geringer Grundwasserneubildungsraten 

 Trinkwasserschutzgebiete 

 

Mengenmäßiger Zustand 

Der mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers wurde entsprechend den Ausfüh-

rungen des Bewirtschaftungsplans für die FGE Warnow/Peene (LUNG M-V 2015A) in sei-

ner zeitlichen Entwicklung bewertet. Als Datengrundlage zu relevanten Parametern des 

Grundwasserbestands (Grundwasserneubildung, Grundwasserflurabstand, 

Geschütztheitsgrad) wurden Umweltkarten des LUNG M-V KARTENPORTALS genutzt.  
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Chemischer Zustand 

Grundlage der Bewertung des chemischen Zustands bilden die Schwellenwerte nach An-

lage 2 GrwV für folgende Parameter:  

 Nitrat, Ammonium, Chlorid, Sulfat 

 Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber 

 Summe aus Tri- und Tetrachlorethylen 

 Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten 

Der chemische Zustand der Grundwasserkörper wurde nach dem Bewirtschaftungsplan 

für die FGE Warnow/Peene (LUNG 2015A) sowie nach der aktuellen Beschaffenheit (Über-

schreitung von Grenz- und Schwellenwerten) bewertet. Eine Überschreitung der Schwel-

lenwerte stellt jedoch kein Ausschlusskriterium für den guten chemischen Zustand dar, so-

lange die flächenhafte Ausdehnung weniger als ein Drittel der Fläche des Grundwasser-

körpers beträgt (LU & LUNG 2016). 

Für die Bewertung des chemischen Zustands sind für den Grundwasserkörper Mittlere 

Peene (WP_PT_3_16 12) Grundwassermessstellen ausgewiesen, von denen 8 derzeit 

noch aktiv und beprobt sind. Die zum Bauvorhaben nächstgelegene aktive Messstelle Up-

ost befindet sich etwa 4 bis 5 km entfernt. Die Lage der Messstellen ist in der Übersichts-

karte des Steckbriefes in Kapitel 3.3 dargestellt. 

Chlorid aus Tausalzen hingegen kann nicht zurückgehalten werden. Die Prognose der zu-

künftigen Chlorid-Konzentration im Grundwasser erfolgte in einem gesonderten Fachgut-

achten (Anhang 4). 
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 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkfaktoren 

2.1 Standort 

Der Vorhabenbereich der Ortsumgehung Dargun nördlich der Stadt Dargun im Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte ist durch eine hügelige Jungmoränenlandschaft geprägt. 

Hinsichtlich der naturräumlichen Gliederung liegt das Gebiet innerhalb der Landschafts-

zone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ mit der Großlandschaft „Oberes 

Peenegebiet“ (LUNG M-V 2002). In unmittelbarere Nähe des Bauvorhabens fließt der nord-

west-südost verlaufende Röcknitzbach. Etwa 7 km südlich liegt der Kummerower See. 

Westlich bzw. südwestlich des Röcknitzbaches befinden sich ausgedehnte Waldflächen. 

Östlich und nordöstlich des Röcknitzbaches wechseln sich außerhalb von Siedlungen in-

tensive ackerbauliche Nutzung und Grünlandnutzung ab. Östlich der Stadt Dargun domi-

niert die Grünlandnutzung. Die grundwasserbeeinflussten Niederungen des Grabens aus 

Glasow sowie des Röcknitzbaches sind ebenfalls durch Grünlandnutzung geprägt. 

Hauptvorfluter des Gebietes sind der Röcknitzbach in unmittelbarer Nähe des Bauvorha-

bens sowie die Peene, in welche der Röcknitzbach mündet. Im Rahmen dieses Fachbei-

trages wird der Röcknitzbach hinsichtlich einer möglichen vorhabenbedingten Betroffenheit 

betrachtet. Auswirkungen auf den Graben aus Glasow, welcher dem Röcknitzbach zufließt, 

sind aufgrund der Lage des Bauvorhabens und der vorherrschenden Grundwasserdyna-

mik nicht zu erwarten. Ergänzt wird das Gewässernetz durch zahlreiche Entwässerungs-

gräben innerhalb der Niederungen. Ausführliche Informationen zu den räumlichen Gege-

benheiten können dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1) entnommen 

werden. 

2.2 Art und Umfang des Vorhabens 

Die wesentlichen Merkmale des geplanten Vorhabens werden im Folgenden dargestellt, 

soweit diese im Hinblick auf den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie relevant sind. Wei-

terführende technische Angaben sind in der Unterlage 1 – Erläuterungsbericht enthalten. 

Die Gesamtlänge der nördlich von Dargun über Acker- und Weideflächen verlaufenden 

Ortsumgehung beträgt etwa 3,2 km (Abbildung 2). Die Ortsumgehung beginnt nordwestlich 

von Dargun östlich der Einmündung der L 231 und unmittelbar hinter dem Bauwerk über 

den Röcknitzbach. Die Ortsumgehung endet mit dem Anschluss an die B110 etwa auf 

Höhe der Brauerei am östlichen Ortsausgang von Dargun. Bauwerke zur Über- oder Un-

terführung sind nicht geplant. Auch Schallschutzanlagen oder der Bau eines Radweges 

sind nicht vorgesehen. 
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Abbildung 2: Räumliche Einordnung des Bauvorhabens (lila) mit Regeneinzugsgebieten 

sowie Darstellung des Baufeldes (grün) 

Die nördlich von Dargun gekreuzten Kreisstraßen MSE 50 (ehemals K 47) und MSE 49 

(ehemals K 11) werden zusammengeführt. Dabei wird die MSE 49 an die MSE 49 geführt 

und diese anschließend senkrecht an die OU angebunden. Die ehemalige Mülldeponie 

sowie die Trinkwasserschutzzone II der Wasserfassung II Dargun Nord werden durch Ver-

schwenken der Trasse umgangen. Durchschnitten wird die erweiterte Wasserschutzzone 

III der Wasserfassung II Dargun Nord auf einer Länge von ca. 140 m. Angewendet wird 

der Regelquerschnitt RQ 11 mit 2 Fahrstreifen mit je 3,5 m Breite und 2 Randstreifen mit 

je 0,5 m (Befestigungsbreite 8,0 m). Es ist ein beidseitiges Bankett mit einer Breite von je 

1,5 m vorgesehen. 

Die Straßentrasse der Ortumgehung Dargun nimmt insgesamt eine Fläche von ca. 

28.000 m2 ein. Im Hinblick auf das Verschlechterungsgebot werden nur vollversiegelte Flä-

chen betrachtet, da in diesen Bereichen die Fläche für Grundwasserneubildung reduziert 

wird. Die Straßenflächen zur Anbindung an die Kreisstraßen werden hierbei nicht berück-

sichtigt, da diese in einer anderen Form bereits bestehen und damit keine Neuversieglung 

einhergeht. 
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2.2.1 Entwässerung 

Die geplante Ortsumgehung Dargun hat eine Gesamtlänge von ca. 3,2 km. Nach Möglich-

keit sollte die Straße ohne Borde errichtet werden, so dass das Oberflächenwasser breit-

flächig von der geneigten Fahrbahn und den befestigten Nebenflächen in die unbefestigten 

straßenbegleitenden Mulden bzw. in die Dammfußmulden abfließen kann. Sofern eine 

Streckenbegleitende Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich 

ist, soll das Wasser den öffentlichen Vorfluten (Graben L110/8 und Graben L 160) zuge-

führt werden. Die Regeneinzugsgebiete resultieren aus der Entwässerungsart, die sich aus 

dem Trassenverlauf und der Vorflutsituation ergibt. (Unterlage 18.1 Erläuterungsbericht 

Wassertechnik). Im Übersichtslageplan zur Entwässerung (Blatt-Nr. 8/1) sind die einzelnen 

Regeneinzugsgebiete und die vorgesehenen Regenwasserbehandlungen detailliert darge-

stellt (Anhang 5). 

Die folgenden Ausführungen zu den einzelnen Regeneinzugsgebieten wurden dem Erläu-

terungsbericht Wassertechnik (Unterlage 18.1) entnommen.  

Regeneinzugsgebiet I-A 

Das Regeneinzugsgebiet beginnt bei Bau-km 0+000 und endet bei 0+147 der geplanten 

Ortsumgehung. Zudem umfasst das REZG die Anschlussstelle der Ortsausfahrt Dargun 

bei Station 0+174 der Hauptachse im Baubereich von Station 0+000 bis 0+100. Im REZG 

ist die Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers über eine Oberbodenpassage 

in einem Mulden-Rigolen-System (MRS) mit Abdichtung vorgesehen. 

Das MRS ist entlang der Hauptachse entlang der rechten Richtungsfahrbahn fahrbahnbe-

gleitend angeordnet. Im Bereich der Anschlussstelle ist das MRS am linken Fahrbahnrand 

angeordnet. 

Das Wasser wird zunächst durch die Passage durch den Oberboden gereinigt und im An-

schluss über die darunterliegende Rigole in den Graben L 110/8 eingeleitet (Abbildung 3). 

Aufgrund der sich einstellenden geringen Abflüsse ist eine zusätzliche mechanische Dros-

selung der Abflüsse nicht vorgesehen. 
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Abbildung 3: Darstellung der Oberflächengewässer, die für die Einleitung des Straßen-

wassers des REZG I-A relevant sind (geplante Trasse = rot, nicht berichts-

pflichtige Gewässer = blau, Trasse OU Dargun = rot) 

Regeneinzugsgebiet I-B 

Das Regeneinzugsgebiet beginnt bei Bau-km 0+147 und endet bei Bau-km 0+894 der 

B 110. Das anfallende Niederschlagswasser wird in den fahrbahnbegleitenden Versicke-

rungsmulden und -gräben durch die Oberbodenpassage gereinigt und dem Grundwasser 

zugeführt. 

Das Regeneinzugsgebiet teilt sich in drei Teilbereiche. Der erste Streckenabschnitt, zwi-

schen den Stationen 0+147 und 0+645 befindet sich im Einschnitt, der Graben sich in Ein-

schnittslage. Das anfallende Niederschlagswasser zwischen den Stationen 0+147 und 

0+462 wird entlang der linken Richtungsfahrbahn gesammelt und naturnah versickert. Auf-

grund eines Querneigungswechsels wird das anfallende Niederschlagswasser zwischen 

den Stationen 0+462 und 0+730 entlang der rechten Richtungsfahrbahn geführt. Für zu-

sätzliches Retentionsvolumen beginnt der Versickerungsgraben bereits bei Station 0+190. 

In der Dammlage zwischen den Stationen 0+645 bis 0+730 wird das Oberflächenwasser 

über Transportmulden in den zuvor benannten Abschnitt mit dem Versickerungsgraben 

transportiert. Eine Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Damm ist nicht vor-

gesehen. 

In dem dahinterliegenden Teilabschnitt, zwischen den Stationen 0+730 und 0+894 steigt 

das Gelände wieder an. Die Versickerungsmulde befindet sich in Einschnittslage. 
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Regeneinzugsgebiet II 

Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt breitflächig über die Dammböschung mit 

anschließender Mulde. Gemäß der Ermittlung des Regenwasseranfalls nach RAS-Ew 

2005, kann ein Großteil des Straßenwassers bereits innerhalb der Dammböschung versi-

ckern, der Rest versickert in der Mulde oder dem Graben am Dammfuß. Aufgrund des 

Geländeverlaufs wurde in den Berechnungen nur anteilig mit einer Versickerungsmulde 

gerechnet. Nachfolgend die Streckenabschnitte, in denen eine Versickerung vorgesehen 

ist. 

Richtungsfahrbahn  Von Station  Bis Station  Abschnittslänge 

Links:    1+000   1+225   225 m 

Rechts:   1+075   1+160   85 m 

Die Versickerungsanlagen liegen außerhalb der Wasserschutzzone III A der Wasserfas-

sung II Dargun Nord. Innerhalb der Wasserschutzzone ist eine Abdichtung der Transport-

mulden gegen den anstehenden Boden vorgesehen. Generell besteht bei Starkregener-

eignissen keine Gefahr für das Umland, da sich die Versickerungsanlagen in einer Senke 

befinden. 

Regeneinzugsgebiet III 

Das Oberflächenwasser leitet breitflächig in die straßenbegleitenden Mulden bzw. Damm-

fußmulden ab. Die Höhenlage und Anordnung der Mulden wurde so abgestimmt, dass eine 

Fließrichtung zum Versickerungsbecken 1 gegeben ist. Die Lage des Versickerungsbe-

ckens wurde in Abhängigkeit vom Muldentiefpunkt und unter Berücksichtigung der Was-

serschutzgebiete gewählt. Das Versickerungsbecken liegt außerhalb der Wasserschutz-

zone III A der Wasserfassung II Dargun Nord. 

Lt. Ermittlung nach dem Merkblatt DWA-M153 ist für das Versickerungsbecken 1 der Ein-

bau einer Sedimentationsanlage sowie das Einbringen einer 0,3 m dicken Oberboden-

schicht mit Rasenansaat im Versickerungsbecken erforderlich. 

Bei unvorhergesehenen Starkregenereignissen bzw. ungünstigen Bedingungen in der 

Frost-Tau-Periode steht bis zur Geländeoberkante (ca. 16,30m HN) noch ein zusätzlicher 

Speicherpuffer an (Stauziel bei 100jährigem Regenereignis 16,10 m HN), bevor es evtl. zu 

Vernässungen auf der umgebenden Ackerfläche kommen könnte. 
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Regeneinzugsgebiet IV 

Die Ableitung des Oberflächenwassers in diesem Einzugsgebiet erfolgt analog dem Ein-

zugsgebiet REZG III. Das in Mulden gesammelte Oberflächenwasser wird über ein Versi-

ckerungsbecken dem Grundwasser zugeführt. 

Die Lage des Versickerungsbeckens wurde unter Berücksichtigung des vorhandenen Ge-

ländes und der Tiefenlage der Mulden festgelegt. Das Versickerungsbecken 2 liegt außer-

halb der Wasserschutzzone III A der Wasserfassung II Dargun Nord. 

Lt. Ermittlung nach M153 wird für das Versickerungsbecken 2 analog dem Versickerungs-

becken 1 vor Einleitung ins Grundwasser der Einbau einer Sedimentationsanlage sowie 

das Einbringen einer 0,3 m dicken Oberbodenschicht mit Rasenansaat im Versickerungs-

becken notwendig. 

Bei unvorhergesehenen Starkregenereignissen bzw. ungünstigen Bedingungen in der 

Frost-Tau-Periode steht auch hier bis zur Geländeoberkante (ca. 17,60 m HN) noch ein 

zusätzlicher Speicherpuffer an, bevor es evtl. zu Vernässungen auf der umgebenden 

Brachfläche kommen könnte. Gefahren und Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

 

Regeneinzugsgebiet V 

Das Oberflächenwasser leitet breitflächig in die linke straßenbegleitende Mulde ab, welche 

gemeinsam mit der Gradiente vom Hochpunkt in östliche Richtung zum Bauende geführt 

wird. Dort geht die Mulde in den vorhandenen Straßengraben der B 110 über. 

Dieser vorhandene Straßengraben schließt ca. 370 m hinter dem Bauende an den öffent-

lichen Vorflutgraben L160 an. Nach Zusammenfluss der Gräben wird die B 110 mittels 

Durchlass DN 900 gequert, danach wird der Graben L 160 weiter als offener Graben ge-

führt (Abbildung 4). 

Die gegenwärtige Einleitsituation in das öffentliche Gewässer (Graben L 160) beinhaltet 

somit schon die Ableitung von Oberflächenwassers der vorhandenen B 110. Durch die neu 

geplante Ortsumgehung würde sich die Einleitmenge gegenüber der bisherigen Situation 

um ca.13,8 l/s erhöhen.  

Nach Sichtung und Prüfung beim Umweltamt gibt es gegenwärtig keine gültige Erlaubnis 

zur Einleitung des Straßenwassers in den Graben, eine Reinigung vor Einleitung findet 

bisher ebenfalls nicht statt. 

Lt. Ermittlung nach DWA-M153 wird für den betrachteten Abschnitt der Ortsumgehung vor 

Einleitung in den Graben L 160 der Einbau einer Absetzanlage erforderlich. 

Bei Vorstellung des Konzeptes beim Umweltamt war vorgesehen, das Wasser der Orts-

umgehung über eine Sedimentationsanlage zu führen, die am Bauende der Ortsumgehung 

angeordnet war. Eine Anlage an diesem Standort würde jedoch nicht die Verunreinigungen 
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aufnehmen, die zwischen dem Bauende der Ortsumgehung und der Einleitstelle in die öf-

fentliche Vorflut evtl. noch anfallen. Dies sollte jedoch nach Forderung des Umweltamtes 

angestrebt werden. 

Analog zum Einzugsgebiet I wird auch hier zwingend nur eine Ölabscheidung gefordert. 

Auf eine Absetzanlage kann aus Sicht des Umweltamtes ebenfalls verzichtet werden, wenn 

ein Bauwerk zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung (Schacht mit Tauchwand) kurz vor Einleitung 

in den Graben L160 eingebaut wird. 

Nach Prüfung der Realisierbarkeit wird auf den vorhandenen Sammler (vermutet DN 300) 

kurz vor dem Einlaufbauwerk in den Graben L 160 ein Schacht DN 1500 mit integrierter 

Tauchwand zwischengesetzt.  

 

Abbildung 4: Darstellung der Oberflächengewässer, die für die Einleitung des Straßen-

wassers des REZG V relevant sind (geplante Trasse = rot, Straßengraben 

B110 = blau gestrichelt, nicht berichtspflichtige Gewässer = blau,  Trasse 

OU Dargun = rot) 

Regeneinzugsgebiet VI 

Der Entwässerungsabschnitt REZG VI betrachtet nur den Abschnitt der Neuanbindung der 

alten Demminer Straße (B110 alt) auf die neue Trasse der B 110, wo es entwässerungs-

technisch zu Änderungen kommt. 

Durch die Umgestaltung der Straßensituation (Neubau der Ortsumgehung und Verschwen-

kung der Anbindung) wird der westliche Straßengraben der alten Demminer Straßen teil-

weise außer Betrieb gesetzt. 
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Zur Gewährleistung der Ableitung des Wassers, das im vorhandenen westlichen Straßen-

graben der Demminer Straße geführt wird sowie des Oberflächenwassers aus diesem Ent-

wässerungsabschnitt (Umschlussbereich der alten B 110 auf die neue B 110) ist eine Ab-

laufleitung (Rohrauslauf B DN 300) unter der Straße zu führen, die als Sammler DN 300 

das Wasser weiter transportiert und letztendlich in den Bestandsgraben neben dem vor-

handenen Radweg südlich der alten Demminer Straße einleitet. Die Einleitung in den Gra-

ben erfolgt dort, wo die natürliche Gelände- und Gefällesituation dies möglich macht. Die 

vorhandenen baulichen Zwänge (vorhandener Radweg mit angrenzendem Graben und 

Grundstücksgrenze), lassen eine Vertiefung bzw. den Grabenausbau nicht zu. 

Ohne Betrachtung der zusätzlichen Regenmengen durch den Bau der Ortsumgehung än-

dert sich die Zuleitsituation in den Graben L160 (nördlich und südlich der B 110) im Ge-

gensatz zum Bestand wie folgt: 

Einleitung nördlich der B 110 (Bestandteil REZG VI) 

Die Zuflussmenge vom Straßengraben nördlich der B 110 in den Graben L 160 wird redu-

ziert, da die Wasserführung mittels Rohrauslauf und Querung der Straßenseite geändert 

wird. Es erfolgt eine Umleitung in den Graben am Radweg. 

Einleitung südlich der B 110 (Bestandteil REZG VII) 

Die Zuflussmenge des Straßengrabens südlich der B 110 (am Radweg) in den Graben 

L 160 erhöht sich durch Aufnahme des umgeleiteten Straßenwassers. Wie hoch die Ge-

samtzuflussmengen sind, ist im Zuge dieses Projektes jedoch nicht ermittelbar. 

Eine Reinigung des Oberflächenwassers aus dem neuen Anbindebereich in den Straßen-

graben ist nicht erforderlich und vorgesehen. (DTV < 15000) 

Ebenso sind keine weiteren Reinigungsmaßnahmen vor Einleitung in den Graben L 160 

südlich der B110 geplant, da es sich um Bestandsgräben handelt, die bisher bereits in den 

L 160 einleiten und nicht Bestandteil dieser Planung sind. 

Regeneinzugsgebiet X – Kreisstraßen nördlich der OU – B110 

Ableitung über Mulden, Ablaufschächte und Sammler in Bestandsgraben an alter, außer 

Betrieb gehender K50, Muldenversickerung bereits im Bereich der Muldenhinführung 

Die Kreisstraßen in den betrachteten Abschnitten entwässern ebenfalls breitflächig in Mul-

den. Das Gefällte der Mulden verläuft Richtung Anbindung an die Ortsumgehung. Um die 

Ableitung des Straßenwassers der Kreisstraßen nicht mit der Entwässerung der Bundes-

straßen zu vermischen, wird für diese Bereiche eine separate Ableitung und Vorflut ge-

plant. 
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Das anfallende Wasser wird über Mulden bzw. Ablaufschächte und Rohrleitungen zum 

Bestandsgraben an der alten K 50 geführt und dort zur Einleitung und Versickerung ge-

bracht. 

Regeneinzugsgebiet XI – Kreisstraße K50 - südlich der OU – B110 

Der Abschnitt der Kreisstraße K 50 Süd entwässert ebenfalls breitflächig in Mulden, die 

beidseitig entlang der Straße vorgesehen sind. Das Gelände ist relativ eben. Das anfal-

lende Oberflächenwasser versickert in den zur Verfügung stehenden Mulden.  

Restflächen K50 und K49, Bereich nördlich der OU – B110 

Bereich Nord, K50, Station 0+165 bis 0+342 

Die restliche, noch nicht betrachtete Fläche der umgelegten K 50 – Nord entwässert wie 

der Bestand breitflächig in die rechtsseitige Mulde. Der Muldenverlauf der Restfläche führt 

von der Ortsumgehung weg, Richtung Norden. Die Ableitsituation bleibt bestehen wie im 

Bestand.  

Bereich Nord, K49, Station 0+104,5 bis 0+190 

Der Restfläche K 49 entwässert wie der Bestand breitflächig in die angrenzende Mulde, 

jedoch nicht mehr in die rechtsseitige, sondern in die linksseitige Mulde.  

 

2.2.2 Bauwerke 

Neben der eigentlichen Straßentrasse sind im Zuge der Entwässerung drei Bauwerke vor-

gesehen, welche im Hinblick auf die WRRL berücksichtigt werden (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Bauwerke Wassertechnik 

BW-Nr. Bauwerk Bau-km Bauausmaße  Beckensohle [m NHN] GW in Ruhe [m NHN] 

BW 1 TW 0+065  DN 1500   

BW 2 R-SA1 vor VSB1 1+490 DN 4000 15,40 13,96 

BW 3 R-SA2 vor VSB2 2+300 DN 5600 16,40 15,00 

TW= Schacht mit Tauchwand, R-SA vor VSB = Sedimentationsanlage vor Versickerbecken  

Die Bauwerke liegen jedoch deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels und haben keinen 

Einfluss auf die natürlichen oberirdischen Abflussverhältnisse, so dass eine Relevanz hin-

sichtlich der WRRL von vorneherein ausgeschlossen werden kann. 

 

2.2.3 Beschaffenheit von Straßenabflüssen 

Die generelle Beschaffenheit von Straßenabflüssen wird u.a. im technischen Regelwerk 

„Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten“ (FGSV 
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2016) detailliert beschrieben. Demnach sind u.a. Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb, Abrieb 

von Brems- und Kupplungsbelägen, Tropfverluste von Ölen, Abrieb von Katalysatoren, 

Kraftstoffen, Bremsflüssigkeiten und Fahrzeugabgase als straßenspezifische Schadstoff-

quellen zu nennen, aus denen abfiltrierbare Stoffe (AFS), Schwermetalle, Polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) sowie sons-

tige organische Schadstoffe resultieren. Für die Ortsumgehung Dargun ist analog von ähn-

lichen stofflichen Belastungen der Straßenabflüsse auszugehen. 

 

2.2.4 Verkehrsemissionen 

Neben der Entstehung von geringen Mengen Stickstoffoxid (NOx) durch Industrie und 

Landwirtschaft stellen Verbrennungen in Anlagen und Motoren die Hauptbelastungsquel-

len von Stickoxiden dar. Von 1990 bis 2017 wurde eine Verringerung von Stickoxiden um 

etwa 60 % festgestellt. Obwohl dieser am deutlichsten im Verkehrsbereich verzeichnet 

wurde, bleibt dieser dennoch der Hauptverursacher von NOx-Emissionen. Vor allem in Bal-

lungsgebieten mit verkehrsreichen Räumen lassen sich an Messstellen hohe Stickstof-

foxide nachweisen, aber auch in vorstädtischen und ländlichen Gebieten sind, wenn auch 

in deutlich geringeren Mengen, Belastungen durch Verkehrsmissionen messbar (UBA 

2017/2019). Für die Ortsumgehung Dargun ist ebenfalls von einer erhöhten Belastung 

durch die verkehrsbedingte Emission von Stickoxiden auszugehen. 

 

2.3 Vorhabenbedingte umweltrelevante Wirkfaktoren 

Aus den zuvor beschriebenen Eigenschaften des Vorhabens ergeben sich die im Folgen-

den dargestellten vorhabenbedingten Wirkfaktoren. Es werden nur die Wirkfaktoren be-

trachtet, die hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit der WRRL relevant sind (d.h. 

Differenzen zu anderen Gutachten sind möglich).  

Die Wirkfaktoren lassen sich nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen sowie 

in zeitlich begrenzte und dauerhafte Wirkungen untergliedern (Tabelle 3). Eine besonders 

zu berücksichtigende Komponente der umweltrelevanten Wirkfaktoren bei Straßenbauvor-

haben ist die Einleitung von Straßenabflüssen. 
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Tabelle 3: Umweltrelevante Wirkfaktoren 

baubedingte Wirkfaktoren: 

- Wasserhaltung: 

- Wassereinleitungen 

- Nähr- und Schadstoffeinträge 

- Verkehr und Transport, Bautätigkeiten 

- Verringerung der Schutzfunktion durch Baugruben 

- Sedimentverdriftung/Trübungsfahnen 

- optische Beunruhigungen / Lärmemissionen 

- Flächeninanspruchnahme  

- Baufeld/Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtung  

Dauer der Wirkung: zeitlich begrenzt während der Bauzeit  

anlagebedingte Wirkfaktoren: 

- Flächeninanspruchnahme 

- Trasse, Nebenanlagen 

- Einleitstellen für Oberflächenwasser 

Dauer der Wirkung: dauerhaft 

betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

- Kfz-Verkehr, Luftschadstoffe und Maßnahmen der Straßenunterhaltung 

- Eintrag von straßenspezifischen Schadstoffen 

- Luftschadstoffe 

- Eintrag von Tausalz 

Dauer der Wirkung: dauerhaft/zeitlich begrenzt wiederkehrend (Tausalz) 

Eine detaillierte Beschreibung der Wirkfaktoren kann dem LBP (vgl. Unterlage 19.1, Kap. 

3.2) entnommen werden. 
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 Betroffene Wasserkörper 

Insgesamt kommt es durch die geplante Straßentrasse des Bauvorhabens B 110 OU Dar-

gun zu keiner direkten Wasserlaufkreuzung berichtspflichtiger Wasserkörper. Jedoch 

ergibt sich durch die Baumaßnahme eine indirekte Betroffenheit eines berichtspflichtigen 

Oberflächenwasserkörpers durch Auswirkungen auf/in Nebengewässern sowie eine di-

rekte Betroffenheit des Grundwasserkörpers (Kap. 1.3.1). Die potenziell durch das Bauvor-

haben betroffenen Wasserkörper sind in Tabelle 4 aufgeführt (vgl. Anhang 5). 

Tabelle 4: Potenziell betroffene berichtspflichtige Wasserkörper 

Bezeichnung Betroffenheit / Wirkung REZG 

Fließgewässer 

Röcknitzbach 
L 110 / 
MIPE-1000 

mit Klostersee 
(nicht berichts-
pflichtig) 

Indirekte Betroffenheit: 

 Baumaßnahme am Röcknitzbach durch Anschluss an vorhandene 
Straße (ggf. Licht- und Schallemissionen, etc.) 

 Baumaßnahmen an Nebengräben (L 110/8) 

 Einleitung von Straßenoberflächenwässern (Graben L 110/8 und 
Graben L 160) - Eintrag von Schadstoffen, hydraulische Belastung 

REZG I-A 

REZG V 

REZG VI 

Grundwasser 

Mittlere Peene 

WP_PT_3_16 

Direkte Betroffenheit: 

 ggf. breitflächige Versickerung aus Wasserhaltung 

 Versickerung von Straßenoberflächenwässern 

REZG I-B 

REZG II 

REZG III 

REZG IV 

REZG X 

REZG XI 

REZG K49  

REZG K50  

Die potenziell betroffenen, berichtspflichtigen Wasserkörper werden in den nachfolgenden 

Steckbriefen dargestellt.  

Grundlage der Darstellung des Röcknitzbaches bildet der Steckbrief des Fließgewässer-

körpers (FIS WASSER 2020) gemäß des aktualisierten Bewirtschaftungsplanes. Die Be-

standsaufnahme im Bewirtschaftungsplan beschreibt den Zustand bis zum Jahr 2015. Ak-

tuellere Bewertungen bis einschließlich 2018 wurden beim StALU MS abgefragt. Der Stand 

der einzelnen Bewertungen ist durch die Angabe der Jahreszahl dokumentiert. Allgemein 

formulierte Maßnahmen für den Bewirtschaftungszeitraum nach 2021 (bei Fristverlänge-

rung bis 2027) wurden den Bewirtschaftungspläne entnommen. Für den nicht berichts-

pflichten Klostersee wurden die Daten aus dem Kartenportal des LUNG (LUNG M-V 

2015C) zusammenfassend dargestellt. 

Vom LUNG M-V wurde im Rahmen der Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne zum 

22.12.2015 eine Kulisse zu typkonformen Schutz- und Entwicklungskorridoren an Fließge-

wässern in Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet. Die Ausweisung dieser Gewässerent-
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wicklungsräume erfolgt zur Verbesserung des Wasserhaushaltes und zur Minderung diffu-

ser Stoffeinträge. Der Gewässerentwicklungsraum des Röcknitzbaches wird ggf. am Bau-

anfang, an dem die Umgehungsstraße an die Bestandsstraße angeschlossen wird, mini-

mal berührt. Es erfolgt jedoch lediglich der Anschluss der Trasse an die Bestandsstraße 

ohne weitergehende bauliche Veränderungen, so dass sich keine Beeinträchtigungen des 

Entwicklungsraumes ergeben. Weitere Eingriffe in den Gewässerentwicklungsraum kön-

nen aufgrund der Distanz des Bauvorhabens zum Röcknitzbach ausgeschlossen werden. 

Für den Grundwasserkörper werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme (chemischer 

und mengenmäßiger Zustand) gemäß dem aktualisierten Bewirtschaftungsplan vor der 

Neuausgrenzung im Jahr 2016 dargestellt (BFG 2019). Eine aktuelle Bewertung des 

Grundwasserkörpers liegt nicht vor. Die Daten zur Grundwasserbeschaffenheit stehen für 

die Jahre 2010…2018 (Datenbereitstellung LUNG M-V) zur Verfügung. Bei Überschreitun-

gen der Schwellenwerte von Parametern nach GrwV Anlage 2 werden diese in den Steck-

briefen mit den entsprechenden Jahreszahlen gelistet. Einzelne Überschreitungen der 

Schwellenwerte stehen dem guten chemischen Zustand nicht entgegen (vgl. § 7 Abs. 2+3 

GrwV; LU & LUNG 2016). Zudem wird die Grundwasserneubildung sowie die Empfindlich-

keit des Grundwassers bewertet. 

In den Übersichtskarten der Steckbriefe sind dargestellt:  

 

Bauvorhaben OU Dargun   

Oberflächenwasserköper   

Wasserkörper mit Wasserkörper-ID, Bewertung ökol. Zustand sehr gut  

gut  

mäßig  

unbefriedigend   

schlecht  

Messstellen Chemie (Messstellenname und -nummer)   

Grundwasserkörper  

Grundwasserkörper vor Neuausgrenzung 2016 (WP_PT_3)  

Grundwasserkörper nach Neuausgrenzung 2016 (WP_PT_3_16)  

Trinkwasserschutzgebiete  

Landesmessstelle Chemie - aktiv  

Landesmessstelle Chemie – inaktiv (nicht mehr beprobt)  
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3.1 Röcknitzbach (MIPE-1000) – Fließgewässer 

 

Subkategorie Wasserkörper HMWB – erheblich veränderter Wasserkörper 

FGE Warnow/Peene 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Länge 8,8 km 

Oberirdisches EZG 58,38 km² 

LAWA-Typ 11 – organisch geprägter Bach 

LAWA-Detailtyp 

11 – Organisch geprägter Bach    59,4 % 

        kein Typ      19,6 % 

14 – Sand- und lehmgeprägter Tieflandbach   15,8 % 

16 – kiesgeprägter Bach       5,0 % 

 

Nach FIS WASSER 2020 wurde der Wasserkörper des Röcknitzbaches MIPE-1000 durch 

das StALU MS am 14.12.2018 geteilt. Der künstliche Oberlauf des L110 wird ein eigener 

Wasserkörper MIPE-1150 (gestrichtelte Linie). Der neue natürliche Oberlauf entspricht 

dem Gewässer L130 aus dem Dammer Winkel. 
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Ökologisches Potenzial 

Biologische Qualitätskomponenten 

  

Phytoplankton  ohne Einstufung  

Makrophyten  ohne Einstufung  

Makrozoobenthos  unbefriedigend 2019 FIS 

Fischfauna  unbefriedigend 2014 FIS 
  

Gesamtbewertung 
ökol. Potenzial 

 
unbefriedigend 2019 FIS 

  

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

  

Wasserhaushalt  ohne Einstufung  Strukturgüte  

Durchgängigkeit  gut 2020 FIS FGSK  

Morphologie  nicht gut 2020 FIS 2020  

Gesamtbewertung  
nicht gut 

2020 FIS unbefriedi-
gend 

 

  

Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

 RAKON-Orientierungswert eingehalten  

Messstelle  Röcknitzbach Dargun o. (2018 StALU 

MS) 

Anlage 7 OGewV  

Messstellennummer  0304050036 Typ 11, basenreich 

Sauerstoff [mg/l]  4,7  > 6 

BSB5 [mg/l]  1,9  < 4 

TOC [mg/l]  k.A.  < 10 

Chlorid [mg/l]  41  ≤ 200 

Sulfat [mg/l]  k.A.  ≤ 140 

ortho-Phosphat-P [mg/l]  0,033  ≤ 0,10 

Gesamt-P [mg/l]  0,04  ≤ 0,15 

Ammonium-N [mg/l]  0,09  ≤ 0,2 

Nitrit-N [mg/l]  0,017  ≤ 0,05 

Gesamtbewertung  nicht gut   
  

Spezifische Schadstoffe  compliant FIS Anlage 6 OGewV 
  

Chemischer Zustand 

  

Messstelle  Röcknitzbach Dargun o. (2018 StALU 

MS) 

Anlage 8 OGewV 

Nitrat [mg/l]  8,6  50 
  

ohne ubiquitäre  
Schadstoffe 

 
gut 2012 FIS 

mit ubiquitären  
Schadstoffen 

 
nicht gut Hg in Biota 

  

Gesamtbewertung 
chemischer Zustand 

 
nicht gut 
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Signifikante Belastungen 

Belastungsquellen - Gewässerausbau 

- Landentwässerung 

- Staubauwerke 

- aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion,  
Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) 

- Veränderung/Verlust von Ufer- und Aueflächen 

- andere Oberflächengewässerbelastungen 

- andere diffuse Quellen (spezifizieren) 

Auswirkungen - Nährstoffanreicherung (Eutrophierungsgefahr) 

- Habitatveränderung aufgrund hydromorphologischer Beeinträchtigungen 

- Verunreinigung durch prioritäre Stoffe oder andere spezifische Schadstoffe 

Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen 

Bewirtschaftungs-
ziel 

- gutes ökologisches Potenzial und guter chemischer Zustand 

- Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL bis zum Jahr 2027 

- Verschlechterungsverbot, Reduzierung der Verschmutzung mit prioritären Stof-
fen, (schrittweise) Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten pri-
oritärer gefährlicher Stoffe (Phasing-out) (gem. Bewirtschaftungsplan 2016-
2021) 

Maßnahmenbe-
schreibung bis 2015 

MIPE-1000_M05 Herstellung der ökol. Durchgängigkeit an Stützwehr und 
Sohlrampe uh Poggenteich, Optimallösung M08  

MIPE-1000_M06 Herstellung der ökol. Durchgängigkeit am alten Bahn-
durchlass, Abschrägen der Betonkante und Sohlanhe-
bung im Unterwasser, Optimallösung M08  

MIPE-1000_M07 Herstellung der ökol. Durchgängigkeit an der alten 
Mühle, Optimallösung M08 

MIPE-1000_M08 Herstellung der ökol. Durchgängigkeit unterhalb Kloster-
see, Gesamtkonzept für M05-M07, Einrichtung Bypass 
über bestehenden Seeablauf durch den Klosterpark 

MIPE-1000_M20 Machbarkeitsstudie Renaturierung Röcknitzbach und 
Glasower Bach 

umzusetzende/ ge-
plante Maßnahmen 

Maßnahmen-Typ 501 DEMV_SW0214, MIPE-1000_M18, MIPE-1000_M19: 

Maßnahmen-Typ 28 MIPE-1000_M02, MIPE-1000_M10, MIPE-1000_M11 

Maßnahmen-Typ 69  MIPE-1000_M15, MIPE-1000_M16 

Maßnahmen-Typ 70 MIPE-1000_M03, MIPE-1000_M14 

Maßnahmen-Typ 71  MIPE-1000_M01, MIPE-1000_M09 

Maßnahmen-Typ 72  MIPE-1000_M01, MIPE-1000_M09 

Maßnahmen-Typ 73  MIPE-1000_M02, MIPE-1000_M10, MIPE-1000_M11 

Maßnahmen-Typ 74 MIPE-1000_M01 

Maßnahmen-Typ 79 MIPE-1000_M03, MIPE-1000_M10, MIPE-1000_M14 

Maßnahmen nach 
2021 

m12 weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quel-
len aus dem Bereich Landwirtschaft 

m25 weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussre-
gulierung und morphologische Veränderungen aus dem Bereich  
Morphologie 

m99 weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung sind derzeit nicht 
vorgesehen 

 

  



B 110 Ortsumgehung Dargun 
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 

 

 

34 

UmweltPlan 

3.2 Klostersee 

 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Seeschlüssel Seekataster M-V 20008 

Seetyp natürlich 

 

Gewässerfläche 252191 m² 

Länge 1,372 km 

Breite 0,301 km 

Tiefe Durchschnitt 2.72 m, Maximal 4,63 m 

Volumen 686260 m³ 

für das Vorhaben relevante Faktoren 

als Badegewässer ausgewiesen 

Der Röcknitzbach durchströmt den Klostersee zwischen Stat. 5800 und Stat. 4400. Der 

Klostersee selbst ist nicht berichtspflichtig. 
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3.3 Mittlere Peene (WP_PT_3_16) – Grundwasserkörper 

 

Grundwasserkörper Mittlere Peene (DE_GB_DEMV_WP_PT_3_16) 

FGE Warnow/Peene 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Größe 741,1 km² 

Trinkwassernutzung ja 

 

 

Zustand 

    

Mengenmäßiger Zu-
stand 

 
gut 

2015 BfG, vor Neuausgrenzung 2016 

    

Chemischer Zustand  schlecht 2015 BfG, vor Neuausgrenzung 2016 

Stoffe mit  
Überschreitung der 

Schwellenwerte 

 
Ammonium-N 

nach Anlage 2 GrwV,  
vor Neuausgrenzung 2016 

  

  

Messstelle  Upost (2014-2018) Anlage 2 GrwV  

Messstellennummer  21431015  

Ammonium  2015...2018 0,5 mg/l 
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Messstelle  Metschow UP (2014) Anlage 2 GrwV 

Messstellennummer  21430012  

Ammonium  2014 0,5 mg/l 

Chlorid  2014 250  mg/l 
  

  

Messstelle  Meesiger (2007-2018) Anlage 2 GrwV 

Messstellennummer  21430014  

Ammonium  2010…2018 0,5  mg/l 

ortho-Phosphat  2010, 2012, 2013, 2015 0,5  mg/l 
  

  

Messstelle  Kriesow (2008-2018) Anlage 2 GrwV 

Messstellennummer  22440001  

Ammonium  2010…2018 0,5  mg/l 

ortho-Phosphat  2010, 2012, 2013, 2016, 2017 0,5  mg/l 
  

  

Messstelle  Demmin-Siebeneichen (2000-2018) Anlage 2 GrwV 

Messstellennummer  20440007  

ortho-Phosphat  2017 0,5  mg/l 
  

  

Messstelle  Burow (2015-2018) Anlage 2 GrwV 

Messstellennummer  22451004  

Ammonium  2015, 2017, 2018 0,5  mg/l 
  

  

Messstelle  Au II Alt Kentzlin (2007-2018) Anlage 2 GrwV 

Messstellennummer  22430011  

Nitrat  2010…2016, 2018 50  mg/l 
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Grundwasserneubildung 

Die Grundwasserneubildung beträgt im Bereich des Bauvorhabens zwischen 50 mm/a 

und 250 mm/a (LUNG M-V 2009). Im westlichen und östlichen Abschnitt fällt die Grund-

wasserneubildung mit 50…120 mm/a etwas geringer aus als im mittleren und östlichen 

Trassenbereich mit bis zu 250 mm/a (Abbildung 5). Für die Regeneinzugsgebiete wird 

eine mittlere Grundwasserneubildungsrate von 200 mm/a zugrunde gelegt. 

 

Abbildung 5: Grundwasserneubildung im Vorhabenbereich 

 

Empfindlichkeit des Grundwassers 

Im westlichen Trassenbereich liegen nach HK50 Grundwasserleiter 1 und 2 aus glaziflu-

viatilen Sanden des Weichselkomplexes vor, die im Niederungsbereich des Röcknitzba-

ches durch Moorflächen, weiter östlich durch weichselzeitlichen Geschiebemergel über-

lagert werden. Im mittleren Trassenverlauf ist der oberflächennahe, unbedeckte Grund-

wasserleiter aus postglazialen fluviatilen und limnischen Bildungen nur stellenweise aus-

gebildet. Östlich sind nach HK 50 die Grundwasserleiter 1 und 2, lokal auch der GWL 3 

ausgebildet, die ebenfalls durch weichselzeitlichen Geschiebemergel überdeckt werden. 

Im Bereich der Niederung ist durch die Überdeckung aus Moorflächen und Torf lediglich 
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eine geringe Geschütztheit des Grundwassers gegeben. Die Bereiche mit einer überla-

gernden, bindigen Deckschicht hingegen weisen, je nach Mächtigkeit des Geschiebe-

mergels, eine mittlere (5…10 m) bis hohe (>10 m) Geschütztheit auf (Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Grundwasserleiter und Geschütztheit im Vorhabenbereich 

Signifikante Belastungen 

Belastungsquellen - Diffuse Quellen - Landwirtschaft 

Auswirkungen - Belastung mit Nährstoffen 

Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen 

Bewirtschaftungsziel - Verschlechterungsverbot 

- dauerhafter Erhalt des guten mengenmäßigen Zustands 

- Erreichen des guten chemischen Zustands bis zum Jahr 2027 (Fristverlängerung 
gemäß Art. 4 (4) WRRL) 

- Trendumkehr bei signifikant und anhaltend zunehmenden Schadstoffkonzentra-
tionen, Verhinderung von Schadstoffeinleitungen 

Maßnahmenbe-
schreibung bis 2021 

Maßnahmen-Typ 41: Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in 
Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft 

Maßnahmen-Typ 508: Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen 
und Kontrollen 

Maßnahmen bis 2027 m12: weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quel-
len aus dem Bereich Landwirtschaft 

m99: weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung sind derzeit nicht vor-
gesehen 
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 Auswirkungsprognose 

Im Nachfolgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf das Ver-

schlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot sowie auf die Prognose des Zielerrei-

chungsgebotes auf die betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkörper beschrieben und 

bewertet. 

In Tabelle 5 sind die Wirkfaktoren zusammengefasst, die für die Bewertung gemäß WRRL 

relevant sind. Die Tabelle soll dazu dienen die Auswirkungsprognose bereits im Vorfeld zu 

vereinfachen, indem die einzelnen Wirkfaktoren hinsichtlich ihres Beeinträchtigungspoten-

zials auf die einzelnen Qualitätskomponenten in drei mögliche Kategorien eingestuft wer-

den (Abschichtungsprinzip). Ungefüllte Zellen sollen zum Ausdruck bringen, dass durch 

den jeweiligen Wirkfaktor keinerlei Einflüsse entstehen. 

Allgemeingültige Bewertungen oder Anmerkungen zu vorhabenbedingten Wirkungen, 

durch welche das Beeinträchtigungspotenzial unwahrscheinlich bzw. vermeidbar ist, wer-

den bereits vor der konkreten Auswirkungsprognose der einzelnen Wasserkörper beschrie-

ben und bewertet und in den Steckbriefen nicht erneut betrachtet.  

In Tabelle 6 sind entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Minimie-

rung oder Vermeidung vorhabenbedingter Wirkungen aufgeführt. 

 

Legende zur Tabelle 5: 

 

  Vertiefende Prüfung    

  Beeinträchtigungen vermeidbar    

  Beeinträchtigungspotenzial unwahrscheinlich    
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Tabelle 5:  WRRL-relevante Projektwirkungen und betroffene Qualitätskomponenten 

Wirkfaktoren und Wirkungen/ 
betroffene Qualitätskomponenten (QK) 
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baubedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme durch Baufeld/Arbeits-
streifen, Baustelleinrichtung (OG)          

        

Wasserhaltung - Nähr- /Schadstoffeintrag, Verände-
rung der Menge (GW)          

        

Nähr- und Schadstoffeinträge durch Baumaßnahmen 
im/am Gewässer (OG)          

        

Sedimentverdriftung / Trübungsfahnen (OG)                  

optische Beunruhigungen / Lärmemissionen (OG)                  
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Wirkfaktoren und Wirkungen/ 
betroffene Qualitätskomponenten (QK) 
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baubedingte Wirkfaktoren 

Potenzielle Schadstoffeinträge durch Unfälle und Ha-
varien (OG + GW)          

       PM1, PM2 

anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme durch Trasse, Nebenanla-
gen, Einleitstellen 

         

        

Hydraulische Belastung durch Einleitung von Stra-
ßenoberflächenwässern (OG)          
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Wirkfaktoren und Wirkungen/ 
betroffene Qualitätskomponenten (QK) 
 

Oberflächenwasserkörper Grundwasserkörper 

Vermeidung/  
Minderung 
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Zustand 
Menge Chemie 
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betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Potenzielle Schadstoffeinträge durch Unfälle und Ha-
varien (OG + GW)          

       PM1 

Nähr- und Schadstoffeinträge durch Kfz-Verkehr und 
Maßnahmen der Straßenunterhaltung (OG, GW) 

         

       PM3, PM4 

 

  Vertiefende Prüfung  OG - Oberflächengewässer  

  Beeinträchtigungen vermeidbar  GW - Grundwasser  

  Beeinträchtigungspotenzial unwahrscheinlich    
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Tabelle 6: Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

PM1 Vorsorgemaßnahmen gegen Wasserkon-
tamination  

In Gebieten, in denen eine hohe und sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen besteht sowie in 
allen ausgewiesenen Wasserschutzgebieten, sind besondere Vorsorgemaßnahmen gegen eine Grundwasser- 
und Oberflächenwasserkontamination vorzunehmen. Eine Betankung der Baufahrzeuge darf hier nicht bzw. nur 
auf ausgewiesenen, besonders gesicherten Flächen erfolgen. In der Nähe von Oberflächengewässern sind bau- 
und betriebsbedingte Kontaminationen durch geeignete Maßnahmen auszuschließen (Betankung in ausreichen-
der Entfernung, Einsatz von geeigneten (Öl-)Bindemitteln und geordneten Entsorgung, Verhinderung von Eindrin-
gen wassergefährdender Stoffen in den Untergrund durch Abdecken von Bodeneinläufen bzw. durch Aufschüttung 
von Erd- oder Sandbarrikaden im Schadensfall). Zudem ist eine schnelle Reaktion bei Verkehrs- und Havarieun-
fällen zu berücksichtigen. 

PM2 Minimierung der Dauer von Baugruben-
öffnungen sowie Wasserhaltungsmaß-
nahmen 

Die Arbeiten werden zügig durchgeführt und die Standzeiten der Baugruben auf das absolut erforderliche Minimum 
reduziert. So können vor allem mögliche Oxidationsprozesse im anstehenden torfigen Boden verringert und Schä-
digung etwaiger Landökosysteme vermieden werden. Zudem ist dadurch eine nur kurzzeitige Verringerung der 
Schutzfunktion der Böden gegeben. Bei der Planung und Realisierung von Wasserhaltungsmaßnahmen bzw. 
Grundwasserabsenkungen sind die Bestimmungen des Landeswassergesetztes (LWaG) zu beachten. 

PM3 Reinigung des anfallenden Oberflächen-
wassers 

Die Reinigung des anfallenden Oberflächenwassers reduziert den Eintrag wasserrahmenrichtlinienrelevanter 
(straßenspezifischer) Schadstoffe. Dabei stellen z.B. Versickerung über Mulden-Rigolen oder Retentionsbodenfil-
teranlagen eine Möglichkeit der Reinigung dar. 

PM4 Angepasste Einleitgeschwindigkeit/ ge-
drosselte Einleitung 

Eine gedrosselte Einleitung des anfallenden Oberflächenwassers reduziert die Stoßbelastungen durch straßen-
spezifische Schadstoffe. 
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4.1 Allgemeingültige Bewertung der Wirkfaktoren für alle Vorhabenbestandteile 

Im Folgenden werden allgemeingültige Bewertungen für die Vorhabenbestandteile be-

schrieben, deren Beeinträchtigungspotenzial entsprechend den Darstellungen in Tabelle 

5unwahrscheinlich oder vermeidbar ist. Diese Wirkungen werden in der konkreten Auswir-

kungsprognose der einzelnen Wasserkörper nicht erneut aufgegriffen. 

 

 Flächeninanspruchnahme 

Der Arbeitsstreifen der Baumaßnahme beginnt unmittelbar hinter dem vorhandenen Bau-

werk über den Röcknitzbach im Anschlussbereich an die bestehende B110 nordwestlich 

von Dargun. Der Röcknitzbach im Bereich des Bauanfangs bei Stat. 0+000 bleibt durch die 

Flächeninanspruchnahme unberührt. Im weiteren Verlauf berührt der Arbeitsstreifen kein 

weiteres Gewässer des Vorflutsystems. Veränderungen oder Einträge durch Oberflächen-

abflüsse in Folge baubedingter Flächenbefestigungen sind, auch durch evtl. Beeinträchti-

gungen der Nebengräben (L 110/8), nicht gegeben. 

Der Röcknitzbach selbst bleibt durch Trasse, Nebenanlagen und Einleitstellen unberührt. 

Die geplante Straßentrasse und ihre Nebenanlagen führen daher nicht zu einer Zerschnei-

dung oder Beeinträchtigung der Durchgängigkeit des Röcknitzbaches selbst sowie der Ne-

bengewässer. Verschattungen durch Bauwerke innerhalb des Röcknitzbaches sowie der 

Vorfluter L 110/8 und L 160 finden ebenfalls nicht statt. Im REZG I wird das anfallende 

Straßenwasser über Mulden zum Tiefpunkt geleitet und mittels eines Durchlasses in den 

Graben L 110/8 eingeleitet. Der Böschungs- und Sohlbereich am Rohrausgang wird ge-

pflastert. Die Flächeninanspruchnahme an der Einleitstelle ist dauerhaft, wirkt sich jedoch 

aufgrund der Kleinräumigkeit und der Lage im Nebengraben L 110/8 nicht negativ auf Mor-

phologie, Gewässerflora, Fischfauna und benthische wirbellose Fauna im Röcknitzbach 

aus. 

Von den insgesamt 28.200 m² Straßenfläche werden nur die Flächenanteile der Regen-

einzugsgebiete I, V und VI betrachtet, da in diesen die Ableitung des Niederschlagswas-

sers in den nächsten Vorfluter erfolgt. Die für die Bewertung des mengenmäßigen Zustan-

des ergibt sich damit eine relevante versiegelte Fläche von 12.930 m2. Unter Annahme 

einer durchschnittlichen Grundwasserneubildung von etwa 200 mm/a im Trassenbereich 

(LUNG M-V 2009) ergibt sich eine Verringerung des Grundwasserdargebotes für diese 

REZG von etwa 7,1 m3/d. Angesichts eines Gesamtwasserdargebotes des Grundwasser-

körpers von 135.900 m³/d (Stand bis 2016 vor Neuausgrenzung) wirkt sich diese Minde-

rung nicht nachteilig aus. Das anfallende Niederschlagswassers der REZG I-B, II, III und 

IV wird über Dammböschung, Mulden und Versickerbecken in das Grundwasser versickert. 

Die Grundwasserneubildung in diesem Bereich ändert sich nicht. 

Durch die bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme sind keine Auswirkungen 

auf die hydromorphologischen und biologischen Qualitätskomponenten und damit auf das 
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ökologische Potenzial des Röcknitzbaches sowie den mengenmäßigen Zustand des 

Grundwasserkörpers Mittlere Peene zu erwarten. 

 Wasserhaltung 

Geringe Sickerraten in den Baugruben ermöglichen eine offene Wasserhaltung, bei der 

erhebliche Grundwasserabsenkungen- und entnahmemengen nicht zu erwarten sind. Das 

oberflächennahe Grundwasser wird breitflächig wieder in den Untergrund versickert. Ein 

Eintrag von Stoffen, die sich auf den Grundwasserkörper auswirken, ist aufgrund der ge-

ringen Mengen und der vergleichbaren chemischen Beschaffenheit unwahrscheinlich. Es 

sind keine Auswirkungen auf den mengenmäßigen sowie auf den chemischen Zustand des 

Grundwasserkörpers Mittlere Peene zu erwarten. 

 

 Nähr- und Schadstoffeinträge in Grund- oder Oberflächengewässer 

Grundwasser 

Im Bereich des Baufeldes kann durch Bodenabtrag, Errichtung von Baugruben etc. die 

Bodenschutzfunktion gegenüber Stoffeinträgen in das Grundwasser verringert werden. 

Auswirkungen auf den gesamten Grundwasserkörper ergeben sich durch die ggf. tempo-

rären, kleinräumigen Beeinträchtigungen des Bodens nicht. 

Das schadstoffbelastete Niederschlagswasser von der Straßenfläche soll versickert wer-

den (vgl. Kapitel 2.2.3). Generell kann für Grundwasser eine gute Geschütztheit angenom-

men werden: Nach KOCHER (2008) sorbieren und halten die Banketten partikelgebundene 

Schadstoffe (z. B. Schwermetalle) sowie gelöste Stoffe an der Bodenmatrix zurück und 

weisen damit eine gute Schadstoffbindungsfähigkeit auf. Angesichts der schlechten Elu-

ierbarkeit von straßenspezifischen Schadstoffen und der frachtentlastenden Wirkung der 

Versickerung über die Bodenpassage wird die Schadstoffkonzentration weiterhin verringert 

(KOCHER 2008). Eine Ausnahme bildet das Chlorid aus Tausalzen, das mit keiner Regen-

wasserbehandlungsanlage zurückgehalten werden kann (IFS 2018), sich in hohen Kon-

zentrationen im Straßenabfluss nachweisen lässt und über Versickerung in das Grundwas-

ser gelangt. Die Berechnung der Konzentrationserhöhung von Chlorid erfolgte in einem 

eigenen Fachgutachten (Anhang 4). 

Eine Gefährdung der Wasserqualität des WSG Dargun kann ebenfalls ausgeschlossen 

werden, da die vorherrschende Grundwasserdynamik etwa von Nordost nach Südwest 

verläuft und sich das Vorhaben somit im Abstrombereich des WSG befindet. Dort, wo die 

Trasse die WSZ III berührt, werden die Transportmulden gegen den anstehenden Boden 

abgedichtet (vgl. Unterlage 18.1 Erläuterungsbericht Wassertechnische Untersuchungen). 

Ein Eintrag von straßenspezifischen Schadstoffen in das Grundwasser kann aufgrund der 

oben beschriebenen Reinigungsleistung durch Bankett und Bodenpassage mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung wird daher 

nicht vorgenommen. 
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Oberflächengewässer 

Durch die Baumaßnahme kann es ggf. zu temporären, geringfügigen Stoffeinträgen in den 

Röcknitzbach selbst oder über die Vorflut (L 110/8) kommen (z.B. Bauwassereinleitung, 

Abtrag von Böden und Eintrag dieser durch Regen etc.). Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass diese möglicherweise geringfügig auftretenden Stoffeinträge im Röcknitzbach sofort 

verdünnt werden und keine stoffliche Belastung darstellen. 

Durch Nähr- und Schadstoffeinträge sind keine Auswirkungen auf die physikalisch-chemi-

schen sowie biologischen Qualitätskomponenten zu erwarten. Das ökologische Potenzial 

des Röcknitzbaches wird nicht beeinflusst. Ebenfalls ist keine dauerhafte Verschlechterung 

des chemischen Zustands des Röcknitzbaches sowie des Grundwasserkörpers Mittlere 

Peene zu erwarten. 

 

 Sedimentverdriftung / Trübungsfahnen 

Mögliche Sedimentaufwirbelungen im Zuge der Bautätigkeiten ergeben sich je nach Bau-

maßnahme/Vorgehen ggf. im Bereich des Bauanfangs bei Stat. 0+000 bzw. im Vorfluter 

L 110/8. Die Eingriffe sind, sofern diese dort zu Beeinträchtigungen führen, lediglich tem-

porär und kleinräumig und das unter Umständen aufgewirbelte Sediment wird sich schnell 

wieder absetzen. Es sind jedoch keine umfassenden Baumaßnahmen am Röcknitzbach 

selbst geplant, so dass Beeinträchtigungen als sehr gering anzunehmen sind. Mögliche 

Sedimentverdriftungen/Trübungsfahnen, die über das Vorflutsystem bis in den Röcknitz-

bach hineingelangen, z.B. bei einem Ausbau der Einleitstelle im Vorfluter L 110/8, können 

aufgrund der Distanz zum Röcknitzbach ebenfalls ausgeschlossen werden. Da auch bei 

Starkregenereignissen und Hochwasser Sedimentfrachten auftreten können, fügen sich 

kurzzeitige Trübungen in das natürliche Fließgeschehen ein.  

Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen und biologischen Qualitätskomponenten 

des Röcknitzbaches und damit auf das Ökologische Potenzial sind nicht zu erwarten. 

 

 optische Beunruhigungen/ Lärmemissionen  

Optische Beunruhigungen sowie baubedingte Schallemissionen können direkt am Bauan-

fang bei Stat. 0+000 während der Anschlussarbeiten der Ortsumgehung an die B110 auf-

treten. Sofern es durch die Baumaßnahme zu diesen Beeinträchtigungen kommt, sind 

diese jedoch aufgrund ihres temporär und lokal begrenzten Wirkbereiches als sehr gering-

fügig einzuschätzen und Auswirkungen auf die biologischen Qualitätskomponenten im 

Röcknitzbach selbst sind nicht zu erwarten. Auch in den Nebengewässern (L 110/8) kön-

nen sich, sofern die Bauarbeiten in nächster Nähe auftreten, optische Beunruhigungen o-

der Lärmemissionen auswirken. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass in den zufließenden 

Grabensystemen vorkommende, lebende Individuen durch möglicherweise auftretende 
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Bauaktivitäten gestört werden. Bis in den Röcknitzbach hineinreichende, messbare Aus-

wirkungen können ausgeschlossen werden.  

Die biologischen Qualitätskomponenten sowie das Ökologische Potenzial des Röcknitzba-

ches werden nicht beeinflusst. 

 

 Hydraulische Belastung durch Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser des REZG I-A wird über die Vorfluter L 110/8 und 

L 110/7 mit einer Fließstrecke von etwa 200 m in den Röcknitzbach eingeleitet. Durch 

diese indirekte Einleitung erfolgt eine Drosselung des Wasserzustroms in den Röcknitz-

bach, welcher sich damit in die natürliche Abflussdynamik einordnet. Nach etwa 1,7 km 

gelangt das Niederschlagswasser in den Klostersee und ist dort messtechnisch nicht er-

fassbar. Die Ableitmenge aus den Regeneinzugsgebieten V und VI mit 42,59 l/s gelangt 

über den Vorfluter L 160 in den Röcknitzbach. Auch hier wird durch die indirekte Einleitung 

über eine Fließstrecke von etwa 2 km die Wasserzufuhr in den Röcknitzbach gedrosselt. 

Insgesamt sind die Einleitmengen in die natürlichen Schwankungen des Abflussgesche-

hens einzuordnen und eine hydraulische Belastung des Röcknitzbaches durch das anfal-

lende, einzuleitende Straßenwasser ist unwahrscheinlich. 

Eine Beeinträchtigung der hydromorphologischen sowie biologischen Qualitätskomponen-

ten und damit des Ökologischen Potenzials ist nicht zu erwarten. 

 

 Potenzielle Schadstoffeinträge durch Unfälle und Havarien 

Sowohl im Zuge der Bauarbeiten (durch Baumaschineneinsatz, Baustellenverkehr, Mate-

rial- und Bodentransporten) als auch betriebsbedingt besteht die potenzielle Gefahr des 

Verlustes von z.B. Kraft- und Schmierstoffen und Schadstoffeinträgen, die möglichweise in 

das Fließgewässer Röcknitzbach bzw. in den Grundwasserkörper Mittlere Peene gelangen 

können. Durch (Sofort-) Maßnahmen wie z.B. den Einsatz von Ölbindemitteln, Einbau einer 

Tauchwand zur Ölabscheidung bei der Entwässerung etc. kann im Falle eines Unfalls/einer 

Havarie ein Eintrag unterbunden werden. Zudem erfolgen Schutzmaßnahmen für die auf 

einer Länge von 140 m (Bau Km 1+500 bis 1+650) in der erweiterten Wasserschutzzone 

der Wasserfassung II Dargun Nord verlaufenden Trasse gemäß RiStWag (Abdichtung des 

Straßenkörpers).  

Auswirkungen auf den die physikalische-chemischen sowie biologischen Qualitätskompo-

nenten des Röcknitzbaches sind unwahrscheinlich. Das Ökologische Potenzial wird nicht 

beeinträchtigt. Ebenfalls sind Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Röcknitzba-

ches sowie den Grundwasserkörper Mittlere Peene, unter Berücksichtigung entsprechen-

den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Ernstfall, nicht zu erwarten. 
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 Potenzielle Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Sedimentationsanlagen 

Die gegebenenfalls in das Grundwasser reichenden, vor die Versickerbecken geschalteten 

Sedimentationsanlagen sind aufgrund ihrer geringen Größe nicht geeignet, lokale Verän-

derungen der Grundwasserdynamik hervorzurufen. Eine Gefährdung von in hydraulischer 

Verbindung zum Grundwasserkörper stehender Oberflächengewässer sowie eine Schädi-

gung grundwasserabhängiger Landökosysteme ist nicht zu erwarten.  
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4.2 Röcknitzbach (MIPE-1000) – Fließgewässer 

Vorhabenbedingte Wirkungen mit Beeinträchtigungspotenzial: 

 indirekte Wassereinleitung von Straßenoberflächenwässern über die Vorfluter 

L 110/08 und L 160 

 ggf. Baumaßnahmen am Röcknitzbach / an Nebengräben 

4.2.1 Verschlechterungsverbot 

Verschlechterungsverbot – Ökologisches Potenzial 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Auswirkungen auf die hydromorphologischen Qualitätskomponenten durch Flächenin-

anspruchnahme, Baumaßnahmen und betriebsbedingte Einleitungen sind, wie bereits 

im Vorfeld beschrieben (Kapitel 4.1), nicht zu erwarten. 

Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

 Nähr- und Schadstoffeinträge durch Kfz-Verkehr und Maßnahmen der Straßen-

unterhaltung 

Der Eintrag von Nähr- und Schadstoffen von der an die Vorfluter bzw. den Röcknitzbach 

angeschlossenen Straßenfläche führt zu keiner Überschreitung der UQN für flussge-

bietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV. Auch die zulässigen Jahresmittel-

werte für den guten Zustand für die Parameter BSB5, Gesamt-P und NH4-N gemäß 

Anlage 7 OGewV werden durch Einträge von der Straßentrasse der Ortsumgehung 

nicht überschritten. (s. Anhang 2) 

Für die Prognose der mittleren Chlorid-Konzentration in den Vorflutern wird die ge-

samte, an den jeweiligen Vorfluter angeschlossene Fahrbahnfläche zugrunde gelegt. 

Eine Erhöhung des arithmetischen Mittels (2016…2018) des Parameters Chlorid von 

41,9 mg/l um ca. 2,8 mg/l führt nicht zu einer Überschreitung. Der Parameter Chlorid 

erfüllt weiterhin die Anforderung an den für das gute ökologische Potenzial vorgegebe-

nen Schwellenwert von 200 mg/l gemäß Anlage 7 OGewV. Die bisherige Einstufung 

des Parameters in den sehr guten Zustand wird ebenfalls nicht beeinträchtigt. Stoßbe-

lastungen sind aufgrund der indirekten Einleitungen über die Vorfluter unwahrschein-

lich. Zudem ist in der OGewV keine zulässige Höchstkonzentration für den Parameter 

Chlorid definiert. (s. Anhang 4) 

Zusätzliche stoffliche Belastungen, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung 

der Nährstoffsituation im Röcknitzbach führen, sind nicht zu erwarten. Auswirkungen 

auf die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten ergeben sich aus dem Vorha-

ben nicht. 
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Biologische Qualitätskomponenten 

Der Wasserkörper des Röcknitzbaches wird durch den Bau des Straßenkörpers nicht 

berührt. Baumaßnahmen erfolgen lediglich am Nebengraben L 110/8 (Pflasterung des 

Rohrauslaufes im Böschungs- und Sohlbereich). Auswirkungen bis in den Röcknitz-

bach hinein sowie Beeinträchtigungen der biologischen Qualitätskomponenten lassen 

sich hieraus nicht ableiten. 

Die resultierenden hydraulischen sowie stofflichen Belastungen sind wie vorhergehend 

beschrieben ebenfalls nicht geeignet, die biologischen Qualitätskomponenten im Was-

serkörper dauerhaft zu verschlechtern. Resultierende Beeinträchtigungen des Ökologi-

schen Potenzials durch das Bauvorhaben können ausgeschlossen werden. 

Verschlechterungsverbot – Chemischer Zustand 

 Schadstoffeinträge durch Kfz-Verkehr 

Das anfallende Regenwasser des REZG I-A wird über das Vorflutsystem in den Röck- 

nitzbach eingeleitet (vgl. Kapitel 2.2.1). Ohne eine vorgeschaltete Reinigung des einzu-

leitenden Niederschlagswassers könnten vorhabenbedingte Grenzwertüberschreitun-

gen gem. Anlage 8 OGewV nicht ausgeschlossen werden (vgl. Anhang 2 + 3). Um die 

Belastungen durch straßenspezifische (Schad-)Stoffeinträge zu minimieren und eine 

damit einhergehende potenzielle Verschlechterung des chemischen Zustands zu ver-

meiden, wurden in Absprache mit den zuständigen unteren und oberen Wasserbehör-

den entsprechende Reinigungsmaßnahmen durch ein Mulden-Rigolen-System in die 

Entwässerungsplanung aufgenommen. Die Ablaufkonzentrationen aus drainierten Mul-

den oder Mulden-Rigolen in Oberflächengewässer können gemäß IFS 2018 denen von 

Retentionsbodenfiltern gleichgesetzt werden und stellen somit bestgeeignete Lösun-

gen zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen dar. 

Hinsichtlich der verhältnismäßig geringen Einleitmengen und der vorgesehenen Reini-

gung des Straßenwassers können die vorhabenbedingten Belastungen auf den be-

troffenen Teilbereich des Röcknitzbaches auf ein Minimum reduziert werden. Eine Ver-

schlechterung des chemischen Zustands ist nicht zu prognostizieren. 

 
 
 
 

4.2.2 Verbesserungsgebot 

Verbesserungsgebot – Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele 

Die bisherigen sowie die bis 2027 geplanten und durchgeführten Maßnahmen werden 

durch den Bau der Ortsumgehung Dargun nicht beeinträchtigt (vgl. Kap. 3.1). Eine ab-

schließende Prüfung der Einhaltung des Verbesserungsgebotes hinsichtlich geplanter 
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Maßnahmen bis 2027 kann nicht erfolgen, da bisher nicht alle Maßnahmen konkretisiert 

wurden. Das Vorhaben steht dem Bewirtschaftungsziel des Erreichens eines guten 

ökologischen Potenzials sowie eines guten chemischen Zustands derzeit nicht entge-

gen. 
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4.3 Mittlere Peene (WP_PT_3_16) – Grundwasser 

Vorhabenbedingte Wirkungen mit Beeinträchtigungspotenzial: 

 ggf. direkte Entnahme von Grundwasser durch offene Wasserhaltung 

 Verringerung der Schutzfunktion gegenüber potenziellen Stoffeinträgen 

 potenzielle Schadstoffeinträge durch Unfälle und Havarien 

 Eintrag von Nähr- und Schadstoffen durch Kfz-Verkehr und Maßnahmen der 

Straßenunterhaltung 

4.3.1 Verschlechterungsverbot 

Verschlechterungsverbot – mengenmäßiger Zustand 

 Grundwasserabsenkung durch bauzeitliche Wasserhaltungsmaßnahmen 

Durch die geringfügige Wasserentnahme während der offenen Wasserhaltung und der 

geringen Sickerraten sind keine Beeinträchtigungen des mengenmäßigen Zustands zu 

erwarten.  

Der mengenmäßige Zustand und das allgemeine Fließgeschehen werden durch die 

geringfügigen Entnahmen im Zuge der Baumaßnahmen nicht beeinflusst.  

Eine detaillierte Bilanzbetrachtung der baubedingten Wasserhaltung wurde nicht durch-

geführt, da für die betreffenden Bauwerke eine offene Wasserhaltung vorgesehen ist. 

Für die Bauzeit wird eine sehr geringe Grundwasserabsenkung erwartet. Die Ableitung 

des entnommenen Wassers erfolgt breitflächig über Böschungen in gesamter Länge 

und wird dem Grundwasserkörper so über Versickerung wieder zugeführt. Eine vorha-

benbedingte Entnahme von mehr als 10 % bis 30 %, bei der die Gefahr bestünde, den 

„guten“ mengenmäßigen Zustand zu verfehlen (LUNG M-V 2015A), kann daher ausge-

schlossen werden. Der mengenmäßige Zustand wird nicht beeinflusst.  

Hinsichtlich der nur temporären und lokal begrenzten Belastung durch bauzeitliche 

Wasserhaltungsmaßnahmen können langfristige Auswirkungen auf den mengenmäßi-

gen Zustand des Grundwasserkörpers ausgeschlossen werden.  

Ein Verstoß gegen das Verschlechterungsgebot des mengenmäßigen Zustands ist vor-

habenbedingt nicht zu erwarten. 

Verschlechterungsverbot – chemischer Zustand 

 Kfz-Verkehr und Maßnahmen der Straßenunterhaltung 

Durch die Schadstoffbindungsfähigkeit am Bankett und der schlechten Eluierbarkeit der 

straßenspezifischen Schadstoffe besteht eine gute Geschütztheit des Grundwassers 

(vgl. Kap. 2.2.3; IFS 2018). Zudem ist die frachtentlastende Wirkung der Versickerung 

über die Bodenpassage zu berücksichtigen, wodurch die Schadstoffkonzentration wei-

terhin verringert wird. In Anbetracht des Grundwasserflurabstandes von 5 bis 8 m ist 



B 110 Ortsumgehung Dargun 
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 

 

 

53 

UmweltPlan 

eine gute Reinigungswirkung der Straßenabflüsse bei der Versickerung durch den Bo-

denhorizont gegeben. Ein Eintrag von straßenspezifischen Schadstoffen in das Grund-

wasser kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Ein Rückhalt von Chlorid durch die Bodenpassage erfolgt nicht und ein Eintrag von 

Salzen aus der Straßenlaugung in den Grundwasserleiter ist nicht zu vermeiden. Der 

Chlorideintrag und die Chloriderhöhung in den Grundwasserleiter wurde über Massen-

bilanzen abgeschätzt (Anhang 4). 

Lokal können im Bereich der Straßentrasse erhöhte Chloridwerte im Sickerwasser auf-

treten. Diese werden jedoch durch den Zutritt von Grundwasserneubildung sowie durch 

Dispersionsprozesse beim Stofftransport im Abstrom verdünnt. 

Für den Eintrag von Chlorid in das Grundwasser über die Regeneinzugsgebiete II, III, 

IV, V, VI wurde folgender Chloridgehalt bilanziert: 

- Erhöhung der Chloridkonzentration im GW-Abstrom um 15,3 mg/l, 

- daraus ergibt sich eine Aufkonzentration des Chloridgehaltes auf 53,6 mg/l. 

 

Abhängig vom zugrunde gelegten Chloridgehalt im Grundwasser können die Chlorid-

konzentrationen zwischen 25,2 mg/l und 122,1 mg/l variieren. Diese liegen deutlich un-

terhalb des relevanten Schwellenwertes der Grundwasserverordnung (GRWV 2010) für 

Chlorid von 250 mg/. 

An der nächstgelegenen, für den Grundwasserkörper repräsentativen Messstelle Upost 

ist wegen der Distanz von etwa 4 km und der vorherrschenden Grundwasserdynamik 

keine messbare Konzentrationserhöhung zu erwarten. Aufgrund des lokal sehr be-

grenzten Eintrages wird diese Stoffbelastung zu keiner messbaren Veränderung des 

chemischen Zustandes des Grundwasserkörpers führen. 

Insgesamt sind langfristige Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwas-

serkörpers nicht zu erwarten. Ein Verstoß gegen das Verbesserungsgebot bezüglich 

des zu betrachtenden Grundwasserkörpers Mittlere Peene (WP_PT_3_16) liegt vorha-

benbedingt nicht vor. 
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4.3.2 Trendumkehrgebot 

Trendumkehrgebot 

Nach Analyse und Auswertung des 1. Bewirtschaftungsplanes wurde im 2. Bewirtschaf-

tungsplan hinsichtlich der belastungsrelevanten Parameter Nitrat und Ammonium der 

Trend als gleichbleibend bewertet (LUNG M-V 2015A). Eine aktuelle Trendermittlung in 

Auswertung des 2. Bewirtschaftungsplans liegt noch nicht vor. 

Da das Vorhaben keinen nachhaltigen Einfluss auf die Grundwasserkörper hat und 

bau-, anlage- und betriebsbedingt keine grundwassergefährdenden Schadstoffe bzw. 

diese nur in nicht messbaren Konzentration freigesetzt werden, wird das Gebot der 

Trendumkehr eingehalten. 

4.3.3 Verbesserungsgebot 

Verbesserungsgebot – mengenmäßiger Zustand 

Da die Wasserhaltungsmaßnahmen lediglich temporär und lokal begrenzt wirken, sind 

dauerhafte Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand nicht zu erwarten und die 

vorhabenbedingten Wirkungen stehen dem Erhalt des guten mengenmäßigen Zu-

stands nicht entgegen. 

In den aktualisierten Maßnahmenprogrammen sind für den gequerten Grundwasser-

körper keine konkreten Maßnahmen bezüglich des mengenmäßigen Zustands vorge-

sehen (LUNG M-V 2015B). 

Das Bewirtschaftungsziel des dauerhaften Erhalts des guten mengenmäßigen Zu-

stands des Grundwasserkörpers Mittlere Peene (WP_PT_3_16) wird durch das Vorha-

ben nicht gefährdet. 

Verbesserungsgebot – chemischer Zustand 

Hinsichtlich des chemischen Zustands der Grundwasserkörper sind mögliche vorha-

benbedingte Auswirkungen zu berücksichtigen (siehe Ausführungen zum Verschlech-

terungsverbot). Da die vorhabenbedingten Wirkungen teilweise lediglich lokal und tem-

porär auftreten, entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum 

Schutz des Grundwassers vorgesehen und keine Auswirkungen, insbesondere durch 

straßenspezifische Schadstoffe, gegeben sind, steht das Vorhaben dem Erreichen ei-

nes guten chemischen Zustands des Grundwasserkörpers nicht entgegen. 

Gemäß dem aktualisierten Maßnahmenprogramm (LUNG M-V 2015B) sind bereits di-

verse Maßnahmen durchgeführt worden bzw. vorgesehen, um das Bewirtschaftungs-

ziel eines guten chemischen Zustands bis zum Jahr 2027 (Fristverlängerung gem. Art. 

4, Abs. 4 WRRL) zu erreichen: 

(1) Neubau und Anpassung kommunaler Kläranlagen 
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(2) Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen 

(3) Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen 

(4) Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt 

von Misch- und Niederschlagswasser 

(5) Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der 

Landwirtschaft 

(6) Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 

Zu diesen Maßnahmen des Maßnahmenprogrammes entsteht aus dem Vorhaben kein 

Bezug und das Bewirtschaftungsziel des Erreichens des guten chemischen Zustands 

des Grundwasserkörpers Mittlere Peene (WP_PT_3_16) zum Jahr 2027 

(Fristverlängerung gem. Art 4(4) WRRL) wird durch das Vorhaben nicht gefährdet. 
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 Schutzgebiete 

Nach Anhang IV WRRL-Richtlinie werden folgende Schutzgebiete definiert: 

(1) Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch gem. Artikel 7 

(Wasserschutzgebiete), 

(2) Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten, 

(3) Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewiesen wurden, einschließlich der Ge-

biete, die im Rahmen der Richtlinie 76/160/EWG (ersetzt durch Richtlinie 2006/7/EG 

vom 15. Februar 2006) als Badegewässer ausgewiesene wurden, 

(4) nährstoffsensible Gebiete einschließlich Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 

91/676/EWG als gefährdete Gebiete ausgewiesen wurden sowie Gebiete, die im Rah-

men der Richtlinie 91/271/EWG als empfindliche Gebiete ausgewiesen wurden, 

(5) Gebiete, die für den Schutz von Lebensraumen oder Arten ausgewiesen wurden, ein-

schließlich der Natura-2000 Standorte, die im Rahmen der Richtlinie 92/43/EWG und 

Richtlinie 79/409/EWG (kodifizierte Fassung Richtlinie 2009/147/EG vom 30, Novem-

ber 2009) ausgewiesen wurden. 

 

Die Wasserschutzgebiete der Wasserfassung Dargun I befinden sich südwestlich der ge-

planten Straßentrasse und werden durch das Bauvorhaben nicht berührt.  

Zwischen Bau Km 1+500 und 1+640 schneidet die Trasse der Ortsumgehung im Randbe-

reich die Wasserschutzzone III der Wasserfassung II Dargun Nord. Hier erfolgen Schutz-

maßnahmen zur Abdichtung des Straßenkörpers nach RiStWag (vgl. Unterlage 18). Die in 

den Regeneinzugsgebieten III und IV vorgesehenen Versickerbecken liegen außerhalb der 

Wasserschutzgebiete der Wasserfassung II Dargun Nord. Eine Gefährdung ist aufgrund 

der vorherrschenden Grundwasserdynamik und der im Abstrom der Wasserfassung II Dar-

gun Nord geplanten Straßentrasse unwahrscheinlich (Abbildung 7). Eine Betroffenheit der 

Wasserschutzgebiete kann daher ausgeschlossen werden. 

Gebiete zum Schutz wirtschaftlicher bedeutender aquatischer Arten wurden der Flussge-

bietseinheit Warnow/Peene bisher nicht ausgewiesen (LUNG 2015A). 

Von den 203 in der Flussgebietseinheit Warnow-Peene ausgewiesenen Erholungs-/ Bade-

gewässern ist eines der Klostersee bei Dargun. Das Strandbad befindet sich im südwest-

lichen Bereich des Klostersees (Abbildung 7). Für Badegewässer gilt die Richtlinie 

2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 über die 

Qualität der Badgewässer und deren Bewirtschaftung, in Mecklenburg-Vorpommern um-

gesetzt durch die Badegewässerlandesverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Badege-

wLVO M-V) vom 6. Juni 2008 (LUNG M-V 2015A). Gemäß dieser Verordnung, zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 vom 23. September 2015 (GVOBl. M-V S.295) gilt als Verschmut-

zung: 
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„Das Vorliegen einer mikrobiologischen Verunreinigung oder das Vorhandensein von an-

deren Organsimen oder Abfall, die die Qualität des Badegewässers beeinträchtigen und 

nach den §§ 8 und 9 sowie der Anlage 1 Spalte A eine Gefahr für die Gesundheit der 

Badenden darstellen.“ 

Die Mikrobiologischen Verunreinigungen/Organismen umfassen dabei eine Gefährdung 

durch Cyanobakterien (§ 8 BadegewLVO M-V), andere Parameter wie Massenvermehrung 

von Makroalgen oder Phytoplankton (§ 9 BadegewLVO M-V) sowie Intestinale Enterokok-

ken und Escherichia coli (Anlage 1 BadegewLVO M-V). Weitere Parameter sind nicht fest-

gelegt. Für den nicht berichtspflichtigen Klostersee sind somit keine Schwellen- oder 

Grenzwerte definiert. Als Orientierung können die der Grenzwerte der Anlage 8 OGewV 

(oberirdische Gewässer ohne Übergangsgewässer) herangezogen werden. Diese stellen 

jedoch keine verbindliche Bewertungsgrundlage dar. Unter Annahme dieser Grenzwerte 

werden die JD-UQN, mit Ausnahme des Parameters Benzo(a)pyren bereits im Röcknitz-

bach eingehalten und stellen somit kein Beeinträchtigungspotenzial für den Klostersee dar. 

Benzo(a)pyren wird innerhalb des Klostersees verdünnt und erhöhte Konzentrationen wä-

ren gegebenfalls lediglich im Mündungsbereich messbar. Jedoch wäre diese möglicher-

weise nicht eindeutig auf das Vorhaben zurückzuführen (vgl. Kap. 2.2.3 und 4.2.1). 

Die Einleitung des Straßenwassers in den Röcknitzbach führt zur Überschreitung der ZHK-

UQN der Parameter Blei, Fluoranthen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen sowie 

Benzo(g,h,i)perylen. Analog zu Benzo(a)pyren könnten diese unter Umständen ebenfalls 

im unmittelbaren Bereich der Mündung in den Klostersee nachweisbar sein. Mit zuneh-

mender Entfernung zur Mündung sind durch das Wasservolumen und den resultierenden 

Verdünnungseffekt keine messbaren Überschreitungen zu erwarten. Somit sind auch am 

etwa 800 m entfernt gelegenen Strandbad im Zuge der Verdünnung und Verteilung keine 

Belastungen durch Überschreitungen der ZHK-UQN anzunehmen. 

Für den Klostersee liegen keine Ausgangsdaten vor und Grenzwerte sind nicht definiert. 

Unter Annahme der Grenzwerte für berichtspflichtige, oberirdische Gewässer gemäß 

OGewV ist insgesamt keine Betroffenheit zu erwarten. Eine Verschlechterung bzw. Beein-

trächtigung des Klostersees als Badegewässer kann ausgeschlossen werden. 

Die nährstoffsensiblen Gebiete beinhalten Gebiete, die nach der Nitrat- (91/676/EWG) und 

Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) ausgewiesen wurden. Die Nitratrichtlinie zielt 

auf den Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen von Nitrat aus landwirtschaftlichen 

Quellen ab und beinhaltet die Düngeverordnung als wesentlichen Bestandteil. Die Kom-

munalabwasserrichtlinie, in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt durch die Kommunalab-

wasserverordnung (KAbwVO M-V), verfolgt die Absicht, 

„[…] Gewässerverschmutzungen infolge unzureichender Abwasserreinigung zu vermei-

den. Dazu sind Gemeinden ab 2.000 Einwohnerwerten mit einem Anschluss an eine Ab-
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wasserbehandlungsanlage auszustatten. Weiterhin werden in Abhängigkeit von der Aus-

baugröße der Kläranlage Mindestanforderungen an die Einleitung des behandelten Ab-

wassers gestellt.“ (LUNG M-V 2015A). 

Die geplante Trasse der Ortsumgehung Dargun befindet sich im Bereich nährstoffsensibler 

Gebiete, da die gesamte FGE Warnow/Peene samt der Küstengewässer Mecklenburg-

Vorpommerns als solche ausgewiesen wurden (LUNG M-V 2015A). Jedoch werden diese 

Gebiete durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt oder verschlechtert. 

Eine Betroffenheit von Gebieten für den Schutz von Lebensräumen oder Arten einschließ-

lich der Natura-2000-Gebiete ergibt sich, „[…] sofern die Erhaltung oder Verbesserung des 

Wasserzustandes ein wichtiger Faktor für diesen Schutz […]“ darstellt (Anhang IV v 

WRRL). Auch für die Feuchtgebiete entfaltet sich eine Schutzwirkung „[…] in einem Um-

fang, durch den gewährleistet wird, dass die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf 

sie das Erreichen der Umweltziele für die Wasserkörper, mit denen sie verbunden sind, 

nicht beeinträchtigen.“ (CIS 2003). 

Etwa 3,5 km südlich des Bauvorhabens befindet sich das GGB (Gebiet Gemeinschaftlicher 

Bedeutung) DE 2045-302 „Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kum-

merower See“, etwa 6 km nördlich das GGB DE 1941-301 „Recknitz- und Trebeltal mit 

Zuflüssen“. Mit dem Bauanfang im Bereich des Röcknitzbaches grenzt die geplante Orts-

umgehung an das EU-Vogelschutzgebiet DE 2242-401 „Mecklenburgische Schweiz und 

Kummerower See“, etwa 5 km nördlich der geplanten Straßentrasse befindet sich das Vo-

gelschutzgebiet DE 1941-401 „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“. 

Auswirkungen auf die Wasserkörper innerhalb der Vogelschutzgebiete lassen sich auf-

grund der Lage der geplanten Ortsumgehung Dargun nicht ableiten. Ebenfalls kann eine 

Betroffenheit des Wasserkörpers im GGB „Recknitz- und Tebeltal mit Zuflüssen“ nördlich 

des Bauvorhabens ausgeschlossen werden. Lediglich für das GGB „Peenetal mit Zuflüs-

sen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See“ können sich Berührungspunkte mit 

dem Bauvorhaben ergeben, da ein Teil der Straßenoberflächenwässer in den teilweise 

innerhalb dieses GGB liegenden Röcknitzbach eingeleitet wird und über diesen in die 

Peene gelangt. 

Die Managementplanung für dieses Gebiet befindet sich derzeit noch in der Bearbeitung 

und Änderungen und Anpassungen können sich im Lauf der weiteren Bearbeitung erge-

ben. Bisher ließen sich aus den Unterlagen zur 2. öffentlichen Informationsveranstaltung 

(STALU VP 2018) mögliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen für die Lebensraumty-

pen (LRT) 3150 und 3260 durch (Nähr-)Stoffeinträge über den Röcknitzbach ableiten (Ta-

belle 7). Hinsichtlich der Entfernung des Vorhabens zum GGB und dem zwischengeschal-

teten Klosterbach, in dem sich die Stoffkonzentration stark verdünnen, sind keine Beein-

trächtigungen der LRT zu erwarten. 
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Tabelle 7: Gegebenenfalls betroffene Lebensraumtypen 

LRT  Erhaltungsziel Maßnahmenvorschläge 

3150 natürliche eu-
trophe Seen 

Sicherung des 
günstigen EHZ 
(B) 

 Erhalt der Uferstrukturen 

 Optimierung des Wasserstandes durch Verschluss von Grä-
ben 

 Verhinderung von Nähr- und Schadstoffeinträgen, bspw. durch 
Pufferflächen (mind. 20 m) breit/Extensivierung 

 Weiterhin keine fischerreichliche Nutzung 

 Erhalt des Wasserstandes 

3260  Fließgewässer 
mit Unterwas-
ser-Vegetation 

Sicherung des 
günstigen EHZ 
(B) 

 Erhalt naturnaher fließgewässer-Abschnitte - kein weiterer 
Ausbau 

 keine Intensivierung der Gewässerunterhaltung 

 Anschluss ehemaliger Altarme 

 Befahrensregelungen für Boote (Geschwindigkeitsregelungen) 

 Durchgängigkeit 

 Verhinderung Nähr- und Schadstoffe 

 

 

 

Abbildung 7: Schutzgebiete nach Anhang IV WRRL im Vorhabenbereich 
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 Zusammenfassung und Fazit 

Das Straßenbauamt Schwerin plant den Neubau der B 110 als Umgehungsstraße der 

Darguner Innenstadt. 

Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist die Bewertung des Vorhabens anhand der Vor-

gaben von WRRL und WHG, insbesondere die Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

und Verbesserungsgebotes. Untersucht wurden die Auswirkungen auf das berichtspflich-

tige Fließgewässer Röcknitzbach (MIPE-1000) einschließlich seiner Nebengewässer so-

wie auf den Grundwasserkörper Mittlere Peene (WP_PT_3_16). 

Die Auswirkungsprognose hat lediglich temporäre oder lokal begrenzte Wirkpfade aufge-

zeigt, die nicht geeignet sind die biologischen oder chemischen Qualitätskomponenten 

des Röcknitzbaches (MIPE-1000) bzw. die relevanten Qualitätskomponenten des Grund-

wasserkörpers Mittlere Peene (WP_PT_3_16) nachhaltig zu beeinflussen, sodass hier 

kein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot zu prognostizieren ist. Gleichermaßen 

wird das Verbesserungsgebot eingehalten. Maßnahmen zur Erreichung des guten ökolo-

gischen Potenzials und chemischen Zustand des Röcknitzbaches bzw. des guten chemi-

schen und mengenmäßigen Zustands des Grundwasserkörpers Mittlere Peene (vgl. 

LUNG 2015A; LUNG 2015B) werden nicht durch das Vorhaben gefährdet.  

Grundlage dieser Bewertung ist die Entwässerungsplanung (vgl. Unterlage 8). Zum best-

möglichen Schutz des Zustands des Röcknitzbaches wurde eine Regenwasserbehandlung 

mittels Mulden-Rigolen-System (MRS) in die Planung aufgenommen. Zudem wurden zur 

Minderung der zu erwartenden vorhabenbedingten Wirkungen auf Grund- und Oberflä-

chenwasser entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. 

Die Bewertung ergibt, dass vorhabenbedingte Beeinträchtigungen von Wasserkör-

pern mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Damit 

wird den Anforderungen des Verschlechterungsverbotes/Verbesserungsgebotes 

gemäß WRRL Rechnung getragen; eine Ausnahmeprüfung ist nicht erforderlich. 
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